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Wir freuen uns, dass Herr Schlesinger seine Prü-
fung zum Steuerfachangestellten im Sommer be-
reits nach zwei Jahren bestanden hat.  Damit ist der 
erste Teil des Trialen Modells abgeschlossen. Ab 
dem 1. August konnten wir Herrn Haeger als Aus-
zubildenden – ebenfalls im Trialen Modell – be-
grüßen. Die Vorstellung von Herrn Haeger finden 
Sie direkt im Anschluss.

Wie bereits in  2019 haben wir uns auch in diesem 
– für viele gemeinnützige Organisationen schwie-
rigem Jahr – dazu entschieden, den Ambulanten 
Kinder und Jugendhospizverein mit einer Weih-
nachtsspende zu unterstützen und haben auf 
Weihnachtskarten verzichtet.

Das PHC Team wünscht Ihnen und Ihren Fami-
lien frohe und besinnliche Feiertage sowie einen 
guten Rutsch in das Jahr 2021 - wir freuen uns auf 
ein weiteres Jahr mit Ihnen.

Bleiben Sie gesund.

Ihr PHC Team

Liebe Leserinnen und Leser, 

ich hoffe, Sie und alle, die Ihnen nahe stehen sind 
bisher gesund durch das Jahr 2020 gekommen.

Wie zu befürchten war, hat uns Corona mit den 
damit verbundenen wirtschaftlichen Folgen sowie 
den persönlichen Einschränkungen seit Februar 
beschäftigt.

Um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie – 
zumindest teilweise – auszugleichen, wurden di-
verse Hilfspakete „geschnürt“. Davon sind folgende 
bereits angelaufen bzw. angekündigt:

	� Corona Überbrückungsgeld II für den Zeit-
raum September bis Dezember 2020 – kann 
seit Anfang Oktober beantrag werden, die An-
tragsfrist endet am 31. Januar 2021

	� "Novemberhilfe“ – kann seit Ende November 
beantragt werden

	� Corona Überbrückungsgeld III für den Zeit-
raum Januar bis Juli 2021

Da diese Förderungen innerhalb kürzester Zeit be-
reitgestellt wurden bzw. werden, unterliegen sie – 
wie uns schon die Soforthilfe und das Überbrü-
ckungsgeld I gezeigt haben – fortwährenden 
Anpassungen. Wir haben daher darauf verzichtet, 
diese Hilfspakete im Kreisel darzustellen. Bitte 
sprechen Sie uns darauf an, wenn Sie Fragen zu 
diesen Themen haben.

Weitere Themen finden Sie wie immer in den 
nachfolgenden Artikeln.

IMPRESSUM – Ausgabe 3./4./2020/14. Jahrgang · Herausgeber: PHC Partnerschaft Haverkamp & Coll. Steuerberatungsgesellschaft, 
Stammestraße 40, 30459 Hannover, Telefon: 0511 / 47 32 31-3, Fax: 0511 / 47 32 31-59, E-Mail: info@phc-wp.de, 
Internet: www.phc-wp.de · Satz- und Druck: www.medien-zirkel.de - Agentur für Digital- und Printmedien· Haftungsausschluss: Wir haben diese 
Informationen mit größter Sorgfalt zusammengestellt, bitten aber um Verständnis dafür, dass wir für eventuell enthaltene Informationsfehler keine 
Haftung übernehmen. Die fachlichen Informationen sind der Verständlichkeit halber kurz gehalten und können eine individuelle Beratung nicht ersetzen.
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...bin ich der neue Auszubildende zum Steuerfa-
changestellten bei der PHC Partnerschaft Haver-
kamp & Coll. Steuerberatungsgesellschaft.

Die normalerweise dreijährige duale Berufsausbil-
dung findet für mich auf dem Trialen Weg statt. 
„Trial“ bedeutet in diesem Fall, dass neben der Be-
rufsschule und der Praxis im Betrieb zusätzlich 
noch ein dreieinhalb Jahre dauerndes Studium im 
Bereich Steuerrecht an der FOM Hochschule 
Hannover absolviert wird.

Zusätzlich zur Mehrbelastung durch das Studium 
wird die Berufsausbildung in diesem Modell von 3 
auf 2 Jahre verkürzt. Im ersten Jahr findet an zwei 
Tagen in der Woche der Berufsschulunterricht 
statt, an drei Tagen arbeitet man im Betrieb. Im 
zweiten Jahr wird ein Berufsschultag durch einen 
weiteren Tag im Betrieb ersetzt. Freitagabends und 
samstags finden über die ganzen sieben Semester 
dann noch die Vorlesungen für das Studium statt. 
Da sich die Inhalte der Berufsschule und des Stu-
diums in den ersten drei Semestern teilweise über-

Seit dem 1. August 2020

schneiden, werden insgesamt vier Module über die 
Berufsschule dem Studium angerechnet.

Ich habe mich für dieses Modell entschieden, da es 
einen der schnellsten Wege bietet, um für die Steu-
erberaterprüfung zugelassen zu werden. Nach er-
folgreichem Abschluss des Studiums benötigt man 
noch 3 Jahre Berufserfahrung. Das gibt mir die 
Möglichkeit, die durch den Abbruch meines Ma-
schinenbaustudiums verloren gegangene Zeit, wie-
der aufzuholen.

Auch wenn dieses Modell sehr zeitintensiv ist, bie-
tet es den optimalen Mix aus theoretischem Wis-
sen und Praxiserfahrung. Es richtet sich an alle, die 
in kurzer Zeit eine optimale Ausbildung erlangen 
möchten.

Auszubildender zum Steuerfachangestellten
Daniel Haeger
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Schwerpunktthema

Die neue Vorschrift des § 4 Nr. 23a-c UStG be-
freit drei unterschiedliche Leistungen:

	� die Erziehung von Kindern und Jugendli-
chen (§ 4 Nr. 23a UStG)

	� die Betreuung von Kindern und Jugendli-
chen (§ 4 Nr. 23b UStG)

	� Verpflegungsdienstleistungen gegenüber 
Studierenden und Schülern (§ 4 Nr. 23c 
UStG)

Die neuen Regelungen im Einzelnen:

Erziehung von Kindern und Jugendlichen (§ 4 
Nr. 23a UStG)

Erziehung umfasst die gesamte geistige, sittliche 
und körperliche Erziehung von Kindern und Ju-
gendlichen. Dazu gehören auch die eng mit der 
Erziehung verbundenen Leistungen wie Beher-
bergung und Beköstigung. Voraussetzung ist, 
dass die Erziehungseinrichtung diese Leistungen 
selbst erbringt.

Nicht begünstigt sind zum Beispiel Verpflegung 
und Unterbringung während kurzfristiger Ur-
laubsaufenthalte oder Fahrten, die von Sport- und 
Freizeitangeboten geprägt sind und bei denen kei-
ne Aufnahme zu Erziehungszwecken erfolgt.

Erziehungsleistungen sind nach der Neuregelung 
nur steuerfrei, wenn sie durch eine der folgenden 
Einrichtungsarten erbracht werden:

	� Einrichtungen des öffentlichen Rechts, die 
mit solchen Aufgaben betraut sind.

	� Andere (privatrechtliche) Einrichtungen, 
wenn deren Zielsetzung mit der einer Ein-
richtung des öffentlichen Rechts vergleich-
bar ist und sie keine systematische Gewinn-
erzielung anstrebt.

Das Jahressteuergesetz 2019 hat für gemeinnüt-
zige Einrichtungen eine ganze Reihe von Ände-
rungen bei den Umsatzsteuerbefreiungen mit sich 
gebracht. Die bisherige Regelung des § 4 Nr. 23 
UStG ist an das Gemeinschaftsrecht angepasst 
worden.

Was ändert sich?

Die Neuregelung stellt deutlich mehr Anforde-
rungen an die Steuerbefreiung. Bisher genügte es, 
wenn die Einrichtung überwiegend Kinder und 
Jugendliche für Erziehungs-, Ausbildungs- oder 
Fortbildungszwecke oder für Zwecke der Säug-
lingspflege bei sich aufnahm und die Leistungen 
auch an diese Zielgruppe erbrachte.

Künftig wird unterschieden zwischen Erziehung 
und Betreuung. Dabei gelten unterschiedliche 
Anforderungen an die Einrichtungen. Es muss 
sich in einem Fall um Einrichtungen ohne syste-
matische Gewinnerzielung handeln, im anderen 
Fall um Einrichtungen mit sozialem Charakter.

Neu geregelt ist auch die Steuerbefreiung für Ver-
pflegungsleistungen an Studierende und Schüler. 
Das war erforderlich, weil diese Leistungen nicht 
mehr unter die Befreiung nach dem neuen § 4 Nr. 
18 UStG fallen und viele Schülermensen die neu-
en Voraussetzungen der „alten“ Nr. 23 nicht er-
füllen.

Entfallen ist die Voraussetzung, dass die Einrich-
tung die Kinder und Jugendlichen bei sich „auf-
nehmen“ muss. Nach Auffassung des BFH bein-
haltet der Begriff „Aufnahme“ ein Moment der 
Obhut und Betreuung. Die Steuerbefreiung setzt 
deshalb die Übernahme der Gesamtverantwor-
tung für die Kinder und Jugendlichen voraus.

Die neue Umsatzsteuerbefreiung 
für Erziehung und Betreuung
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Betreuung von Kindern und Jugendlichen (§ 4 Nr. 
23b UStG)

Betreuungsleistungen sind nur bei Einrichtungen 
mit sozialem Charakter befreit. Eine Einrichtung 
mit sozialem Charakter liegt nach § 4 Nr. 23b UStG 
in zwei Fällen vor:

	� die Einrichtung wird auf Grund gesetzlicher 
Regelungen im Bereich der sozialen Sicherheit 
tätig

	� die Einrichtung erbringt Leistungen, die im 
vorangegangenen Kalenderjahr ganz oder zum 
überwiegenden Teil durch Einrichtung des öf-
fentlichen Rechts vergütet wurden

Unter den Begriff „Einrichtung“ können auch Ein-
zelpersonen (z.B. Tagesmütter) fallen.

Zu den Befreiungen des § 4 Nr. 23b UStG gehören 
insbesondere die Beaufsichtigung von Kindern und 
Jugendlichen, z.B. bei den Schularbeiten oder bei 
der Freizeitgestaltung. Auch Hausaufgaben- oder 
Spielkreise können befreit sein.

Verpflegungsdienstleistungen gegenüber Studie-
renden und Schülern (§ 4 Nr. 23c UStG)

Erstmals eigenständig geregelt wird die Steuerfrei-
heit der Verpflegung von Schülern und Studenten 
im neuen § 4 Nr. 23c UStG. Die Schülerverpflegung 
ist befreit, wenn es sich um Schüler einer staatlichen 
oder staatlich anerkannten Schuleinrichtung han-
delt und der Mensabetreiber gemeinnützig ist.

Die Befreiung gilt nur für Verpflegungsdienst-
leistungen. Es müssen also über die Lieferung der 
Verpflegung hinausgehende Leistungen erbracht 
werden, die deren sofortigen Verzehr ermöglichen 
(d.h. Portionieren, Servieren, Abräumen, usw.). 
Ob die Speisen zubereitet sind, spielt keine Rolle. 
Bloße Essenslieferungen sind nicht begünstigt.

Die Abgabe von Essen an Lehr-, Erziehungs- und 
Betreuungspersonal ist, als Vergütung für die ge-
leisteten Dienste, weiterhin steuerbefreit.

 Haben Sie Fragen, sprechen Sie uns an!

Ihr Steuerfachangestellter - Marcus Faulhaber
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Corona Neuigkeiten

Der Betreiber eines Hausmeisterservice unterhält 
ein als Pfändungsschutzkonto geführtes Konto bei 
der Sparkasse. Das Finanzamt hatte eine Pfän-
dungs- und Einziehungsverfügung wegen rück-
ständiger Umsatzsteuer erlassen. Die Sparkasse 
erklärte daraufhin, es sei kein pfändungsfähiges 
Kontoguthaben vorhanden. Im April 2020 wur-
den dem Konto 9.000 Euro Corona-Soforthilfe 
gutgeschrieben, die dem Betreiber des Hausmeis-
terservice mit „Zweckbindung“ und „Aufrech-
nungsverbot“ von der Landesbehörde bewilligt 
worden waren. Jedoch konnte er auf das Konto 
nicht zugreifen, da das Finanzamt als Pfandgläu-
biger die Freigabe verweigerte. Im Wege einstwei-
liger Anordnung wandte sich der Steuerpflichtige 
erfolgreich vor dem Finanzgericht Münster gegen 
die Maßnahme des Finanzamts. Das Finanzamt 
wiederum legte Beschwerde beim Bundesfinanz-
hof ein.

Die Corona-Soforthilfe diene laut Bundesfinanz-
hof der Abmilderung der finanziellen Notlagen des 
betroffenen Unternehmens bzw. des Selbständi-
gen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pan-
demie. Sie soll insbesondere Liquiditätsengpässe, 
die seit dem 01.03.2020 im Zusammenhang mit 
der Pandemie entstanden sind, überbrücken. Die 
Corona-Soforthilfe diene jedenfalls nicht der Be-
friedigung von Gläubigeransprüchen, die vor dem 
01.03.2020 entstanden sind, sondern nur solchen, 
die seit dem 01.03.2020 entstanden sind. Daher 
sei es im Ergebnis nicht zu beanstanden, dass das 
Finanzgericht den Anspruch auf Soforthilfe auf-
grund der Zweckbindung nicht übertragbar und 
damit unpfändbar angesehen und diesen Gedan-
ken auch auf die bereits ausgezahlten Mittel über-
tragen hat. 

Der Kinderbonus ist ein „Bonus-Kindergeld“. Das 
bedeutet: Es handelt sich um eine Sonderzahlung, 
für die dieselben grundsätzlichen Voraussetzungen 
wie für das Kindergeld gelten. Der Kinderbonus 

ist Teil des Corona-Konjunkturpakets der Bundes-
regierung. Der Kinderbonus wird für jedes Kind 
gezahlt, für das im Jahr 2020 mindestens in einem 
Monat Anspruch auf Kindergeld besteht oder be-
stand.

Der Kinderbonus wird auch für Kinder gezahlt, für 
die im September 2020

	� noch kein Anspruch auf Kindergeld besteht 
(Beispiel: Das Kind kommt erst im Dezember 
auf die Welt) oder

	� kein Anspruch mehr auf Kindergeld besteht 
(Beispiel: Das Kind hat seine Ausbildung im 
Juli abgeschlossen).

Rechtslage für volljährige Kinder

Volljährige Kinder werden nur bei Vorliegen der 
nachstehend aufgeführten sonstigen Voraussetzun-
gen berücksichtigt, wobei die eigenen Einkünfte 
und Bezüge unbeachtlich sind. 

Die sonstigen Voraussetzungen sind:

Finanzamt darf Corona-So-
forthilfe nicht pfänden

Besonderheit beim Kinder-
geld 2020 – der Kinderbonus

Alter

18 – 21

•	ohne Beschäftigung und arbeitslos 
gemeldet

•	Berufsausbildung

•	Übergangszeit von max. 4 Monaten 
zwischen zwei Ausbildungsab-
schnitten

18 – 25

•	 Übergangszeit zwischen Ausbil-
dung und Wehr-/Zivildienst

•	 eine Berufsausbildung mangels 
eines Ausbildungsplatzes nicht 
beginnen oder fortsetzen können

•	 Freiwilliges soziales oder ökolo-
gisches Jahr

Ohne Altersbe-
schränkung

•	 Behinderung vor 25 eingetreten
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Ein Steuerpflichtiger erklärte seinem Finanz-
amt ordnungsgemäß u. a. Einkünfte in Höhe 
von 128.641 Euro aus selbständiger Arbeit. Beim 
Einscannen der Unterlagen im Veranlagungs-
bezirk des Finanzamts wurde die Anlage S zur 
Einkommensteuererklärung versehentlich über-
sehen, sodass eine Erfassung der Einkünfte aus 
selbständiger Arbeit des Klägers unterblieb. Nach 
maschineller Überprüfung der eingescannten Da-
ten durch ein Risikomanagementsystem gingen 
im Veranlagungsbezirk mehrere Prüf- und Risi-
kohinweise ein, die u. a. auf Einkünfte „des Ehe-
manns/der Ehefrau von weniger als 4.200 Euro" 
hinwiesen und eine „personelle Prüfung" des als 
„risikobehaftet" eingestuften Falls vorsahen. Die 
Prüf- und Risikohinweise wurden von der zustän-
digen Sachbearbeiterin bearbeitet. Sie überprüf-
te aber nicht, ob die Einkünfte aus selbständiger 
Arbeit zutreffend im Einkommensteuerbescheid 
übernommen worden waren. Im Folgejahr wurde 
der Fehler erkannt und der Einkommensteuerbe-
scheid berichtigt. Das Finanzgericht vertrat die 
Auffassung, dass das Finanzamt zur Berichtigung 
des Einkommensteuerbescheids berechtigt gewe-
sen sei. 

Der Bundesfinanzhof gab dem Steuerpflichti-
gen Recht. Laut der Abgabenordnung sei nur die 
Berichtigung von Schreibfehlern, Rechenfehlern 
und ähnlichen offenbaren Unrichtigkeiten (sog. 

mechanische Versehen) erlaubt, die beim Er-
lass des Einkommensteuerbescheids unterlaufen 
sind. Im vorliegenden Fall beruhe der fehlerhafte 
Einkommensteuerbescheid aber darauf, dass die 
zutreffende Höhe der im Bescheid angesetzten 
Einkünfte nicht aufgeklärt wurde, obwohl auf-
grund der Risiko- und Prüfhinweise Zweifel an 
der Richtigkeit dieser Einkünfte bestanden hätten 
und deshalb eine weitere Sachaufklärung geboten 
gewesen wäre. Das schließe das Vorliegen eines 
bloß mechanischen Versehens und damit die An-
wendung der Berichtigungsnorm aus.

Wenn ein Wohnortwechsel beruflich veranlasst 
ist, können Umzugskosten als Werbungskosten 
geltend gemacht werden. Hierbei ist zwischen all-
gemeinen und sonstigen Kosten zu unterscheiden.
Allgemeine Kosten sind z. B. notwendige Reise-
kosten zur Umzugsvorbereitung, Kosten für den 
Umzug (Packen und Transport), doppelte Miet-
zahlungen für bis zu sechs Monate, ggf. Makler- 
und Besichtigungskosten. Die allgemeinen Kos-
ten sind bei Vorlage von Quittungen und Belegen 
in voller Höhe abzugsfähig. Für sonstige Kosten 
kann eine Pauschale genutzt werden, so bleiben 
die Einzelauflistung und Nachweise erspart. Die 
Umzugskostenpauschale umfasst Posten, wie An-
noncen zur Wohnungssuche, Ummeldegebühren, 
Verpflegung für Umzugshelfer, anfallende Schön-
heitsreparaturen in der alten Wohnung etc. Seit 
dem 1. März 2020 gelten folgende Beträge: Sing-
les: 820 Euro, Verheiratete/Lebenspartner/Allein-
erziehende: 1.639 Euro, jede weitere, zum Haus-
halt gehörende Person: 361 Euro.

Keine Berichtigung des Ein-
kommensteuerbescheids bei 
fehlender Erfassung der ord-
nungsgemäß erklärten Ein-
künfte

Werbungskosten bei berufs-
bedingtem Umzug geltend 
machen
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Ein Ehepaar, das Anteile an einem US-amerika-
nischen Unternehmen hielt, hatte geklagt. Das 
Unternehmen wurde im Jahr 2015 umbenannt 
und übertrug das Unternehmenskundengeschäft 
anschließend im Wege eines sog. Spin-Offs auf 
eine Tochtergesellschaft. Die Aktien wurden 1:1 
getauscht. Zusätzlich erhielten die Anleger je-
weils eine Aktie der Tochtergesellschaft, wofür 
die Bank des Klägers Abgeltungsteuer einbehielt. 
Das Finanzamt wollte die abgezogene Steuer bei 
der Einkommensteuererklärung nicht erstatten.
Das Finanzgericht München gab hingegen den 
Klägern Recht, denn die übernommenen Antei-
le seien steuerlich gesehen lediglich an die Stelle 
der bisherigen Anteile getreten. Es handle sich 
nicht um eine steuerpflichtige Sachausschüttung. 
Gegen das Urteil wurde Revision beim Bundesfi-
nanzhof eingelegt.

Der Abzug von Verlusten bei späteren positi-
ven Einkünften hat große Auswirkungen auf die 
Steuerbelastungen. Dies wird insbesondere in die-
sem Jahr deutlich, in dem viele Unternehmen/Un-
ternehmer voraussichtlich Verluste erwirtschaften 
werden. Üblicherweise wird ein in einem Jahr 
erlittener Verlust in einer Einkunftsart zunächst 
mit anderen positiven Einkünften in diesem Jahr 
verrechnet und ein verbleibender Betrag auf die 
folgenden Jahre vorgetragen. Zunächst wird aber 
ein verbleibender Verlust (d. h. negativer Gesamt-
betrag der Einkünfte) auf das vorangegangene 
Jahr zurückübertragen (=Verlustrücktrag). Dabei 
gibt es zwei wesentliche Grenzen:

	� bei der Gewerbesteuer gibt es den Rücktrag 
nicht, 

	� der Rücktrag bei der Einkommensteuer darf 
1 Mio. Euro (bei Zusammenveranlagung 2 
Mio. Euro) nicht übersteigen.

Der Rücktrag wird „von Amts wegen“ vorgenom-
men, er kann aber auf Antrag ganz unterbleiben 
oder zahlenmäßig begrenzt werden. Dieser An-
trag kann Auswirkungen auf die Gesamtsteuerbe-
lastung haben. Zunächst sollte der Rücktrag auf 
das Vorjahr so begrenzt werden, dass in dem Jahr 
angefallene Sonderausgaben, außergewöhnliche 
Belastungen, Kinderfreibeträge und die steuer-
freien Grundfreibeträge je Person noch erhalten 
bleiben. Der verbleibende Verlust wird dann au-
tomatisch auf das nächste Jahr vorgetragen. Sind 
die Einkünfte im Folgejahr deutlich höher als im 
Vorjahr, dann kann es auch günstiger sein, auf den 
Rücktrag zu verzichten, weil sich die Steuermin-
derung im Folgejahr dadurch deutlich erhöht. 
Es empfiehlt sich also, das Verlustjahr erst dann 
rechtskräftig werden zu lassen, wenn eine zuver-
lässige Prognose über die Höhe des Einkommens 
im Folgejahr möglich ist. 			 
Der Rücktrag von Verlusten in das vorangegan-
gene Jahr erfolgt ohne Antrag automatisch; es ist 
daher zu empfehlen, die steuerlichen Auswirkun-
gen zu überprüfen und den Rücktrag ggfs. zu be-
grenzen.

Der Kläger arbeitete bei einem großen SB Wa-
renhaus als Geschäftsleiter in einer führenden 
Position. Die berufliche Betätigung erfordert ein 
hohes Maß an Flexibilität, sodass er keine festen 
Arbeitszeiten mit einem regulären „Acht-Stun-
den-Arbeitstag” hat. Seit 2007 konnte der Kläger 
krankheitsbedingt nicht mehr selbst Auto fahren. 
Er hat einen Schwerbehindertenausweis mit ei-
nem Grad der Behinderung von 60 ohne beson-
dere Merkmale. Da die öffentliche Verkehrsan-
bindung zeitlich nicht hinreichend flexibel und zu 
langwierig war, nahm der Kläger in der Regel ein 
Taxi. Hierzu vereinbarte er Sonderkonditionen 
mit dem Taxiunternehmer. Das Thüringer Finanz-
gericht vertrat die Auffassung, dass die Taxikosten 
als Werbungskosten aus nichtselbständiger Arbeit 
steuermindernd zu berücksichtigen seien, da Taxis 

Neue Aktien aufgrund Unter-
nehmensspaltung - keine Ab-
geltungsteuer

Wann kommt ein Verlust-
vortrag zur Anwendung? Geltendmachung von Fahrt-

kosten zur Arbeit: Taxi als 
„öffentliches Verkehrsmittel”
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„öffentliche Verkehrsmittel” darstellen. Soweit die 
Regelung im Einkommensteuergesetz lediglich 
von „öffentlichen Verkehrsmitteln” spreche, sei-
en dies zunächst nur solche, die der Allgemein-
heit („Öffentlichkeit”) zur Verfügung stehen, wie 
z. B. Bahn, Bus, Schiff, Fähre und Flugzeug. Da 
auch Taxis insoweit allgemein zugänglich seien 
und das Gesetz nicht „öffentliche Verkehrsmittel 
im Linienverkehr” bzw. „regelmäßig verkehrende 
öffentliche Verkehrsmittel” voraussetze, spreche 
der Wortlaut nicht zwingend dagegen, Taxifahr-
ten unter die gesetzliche Privilegierung zu fassen. 
Gegen das Urteil wurde Revision beim Bundesfi-
nanzhof eingelegt.

Ein Arbeitnehmer suchte regelmäßig arbeitstäg-
lich seinen Arbeitsplatz auf und kehrte noch am 
selben Tag von dort nach Hause zurück. Vereinzelt 
erfolgte die Rückkehr nach Hause jedoch erst an 
einem der nachfolgenden Arbeitstage. Der Klä-
ger machte auch in diesen Fällen sowohl für die 
Hin- als auch die Rückfahrt die vollständige Ent-
fernungspauschale als Werbungskosten geltend. 
Der Bundesfinanzhof erkannte jedoch nur die 
Hälfte an. Zur Abgeltung der Aufwendungen des 
Arbeitnehmers für die Wege zwischen Wohnung 
und erster Tätigkeitsstätte sei für jeden Arbeitstag, 
an dem der Arbeitnehmer die erste Tätigkeitsstät-
te aufsuche, eine Entfernungspauschale von 0,30 
Euro für jeden Entfernungskilometer anzusetzen. 
Die Entfernungspauschale gelte dabei sowohl den 
Hinweg von der Wohnung zur ersten Tätigkeits-
stätte als auch den Rückweg ab. Lege ein Arbeit-
nehmer die Wege zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte an unterschiedlichen Arbeitsta-
gen zurück, könne er die Entfernungspauschale 
für den jeweiligen Arbeitstag nur zur Hälfte, also 
in Höhe von 0,15 Euro pro Entfernungskilometer, 
geltend machen. 

Am 3. Juli 2020 hat das Bundesfinanzministe-
rium den Entwurf eines "Zweiten Gesetzes zur 
steuerlichen Entlastung von Familien sowie zur 
Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen" 
(2. FamEntlastG) veröffentlicht, um Familien 
wirtschaftlich weiter zu fördern und zu stär-
ken. Die Regelungen sollen zur angemessenen 
Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit von 
Familien bei der Bemessung der Einkommen-
steuer nunmehr für die Jahre 2021 und 2022 
angepasst werden.

Die geplanten Maßnahmen (Stand: 30. Juni 
2020):

	� Das Kindergeld erhöht sich ab dem 1. Ja-
nuar 2021 um 15 Euro pro Kind und Mo-
nat.

	� Die steuerlichen Kinderfreibeträge wer-
den ab 1. Januar 2021 von 7.812 Euro auf 
8.388 Euro angehoben (Kinderfreibetrag je 
Elternteil: 2.730 Euro, Freibetrag für den 
Betreuungs- und Erziehungs- oder Aus-
bildungsbedarf je Elternteil: 1.464 Euro).

	� Der Höchstbetrag für den Abzug von Un-
terhaltsleistungen sowie der Grundfrei-
betrag werden ab dem Veranlagungszeit-
raum 2021 von 9.408 Euro auf 9.696 Euro 
angehoben, ab dem Veranlagungszeitraum 
2022 um weitere 288 Euro auf 9.984 Euro.

	� Zum Ausgleich der kalten Progression 
werden die übrigen Eckwerte des Einkom-
mensteuertarifs für die Veranlagungszeit-
räume 2021 und 2022 nach rechts verscho-
ben.

	� Darüber hinaus werden auf Basis der bishe-
rigen Praxiserfahrungen Aktualisierungen 
zum automatisierten Kirchensteuereinbe-
halt bei Kapitalerträgen vorgenommen.

Mit Entfernungspauschale ist 
Hin- und Rückweg abgegol-
ten - Bei einem Weg nur die 
Hälfte zu berücksichtigen

Geplante steuerliche Entlas-
tungen von Familien 
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Ein Ehepaar hatte sich 2014 getrennt, aber erst 
2017 scheiden lassen. Die Frau verlangte seit 2015 
von ihrem Ehemann mehrfach erfolglos die Zu-
stimmung zur gemeinsamen steuerlichen Ver-
anlagung für die Jahre 2013 und 2014. Bei einer 
gemeinsamen Veranlagung wäre die Nachzah-
lung für sie deutlich niedriger ausgefallen. Daher 
verlangte die Frau Schadenersatz im Hinblick 
auf ihren Steuerschaden. Das Oberlandesgericht 
Celle gab der Klägerin Recht. Sie habe Anspruch 
auf Schadenersatz gegen ihren Ex-Mann. Dieser 
hätte den gemeinsamen Steuerveranlagungen für 
2013 und 2014 zustimmen müssen. Die Zustim-
mungspflicht ergebe sich, weil seine Ex-Frau ent-
lastet worden wäre, ohne dass die Mitwirkung für 
ihn eine zusätzliche Belastung bedeutet hätte. 

Wegen des Nichterscheinens zur Prüfung verlor 
der Sohn einer Kindergeldempfängerin seinen 
Prüfungsanspruch in seinem Studiengang. Der 
zuständige Prüfungsausschuss stellte den endgül-
tigen Verlust des Prüfungsanspruchs fest. Nach 
vorheriger Anhörung wurde der Sohn mit Be-
scheid vom 05.05.2015 exmatrikuliert. Die Fa-
milienkasse hob für den Monat März 2015 die 
Kindergeldfestsetzung auf, weil der Sohn bereits 
exmatrikuliert gewesen sei. Die Mutter ist der 
Meinung, es komme für das Ende der Berufs-
ausbildung auf den Zeitpunkt an, zu welchem 
die Exmatrikulation wirksam geworden sei. Der 
Bundesfinanzhof entschied, dass im Streitmonat 
März 2015 kein Anspruch auf Kindergeld mehr 
bestand, da der Sohn nicht mehr für einen Beruf 
ausgebildet wurde. Die Hochschulausbildung sei 
grundsätzlich Ausbildungsmaßnahme, wenn und 
solange der Sohn im In- oder Ausland als ordent-
licher Studierender immatrikuliert sei. Allerdings 
komme es allein auf eine formelle Immatrikulati-

on beim Fehlen der ernsthaften und nachhaltigen 
Ausbildungsbemühungen nicht an. Soweit An-
haltspunkte dafür bestehen würden, dass das Kind 
seinem gewählten Ausbildungsgang nicht ernst-
haft und hinreichend nachgeht, indem etwa nur 
eine "Pro-forma-Immatrikulation" besteht, liege 
keine Berufsausbildung vor. Zu einer ernsthaften 
und nachhaltigen Hochschulausbildung gehöre 
auch die Teilnahme an den für die Erlangung der 
angestrebten beruflichen Qualifikation erforderli-
chen Prüfungen.

Ein Ehepaar beauftragte im Oktober 2015 ein 
Massivbau-Unternehmen mit der Errichtung ei-
nes Zweifamilienhauses mit Unterkellerung auf 
einem in ihrem Eigentum stehenden Grundstück. 
Wegen gravierender Planungs- und Ausführungs-
fehler ging das Ehepaar gegen das Bauunter-
nehmen gerichtlich vor und zahlte allein im Jahr 
2017 Gerichts- und Rechtsanwaltskosten von 
rund 13.700 Euro. 2018 wurde über das Vermö-
gen des Bauunternehmens das Insolvenzverfahren 
eröffnet. Das Ehepaar machte in seiner Einkom-
mensteuererklärung für 2017 u. a. die ihm ent-
standenen Prozesskosten als außergewöhnliche 
Belastungen geltend und wies auf seine extrem 
angespannte finanzielle Situation hin. Das beklag-
te Finanzamt und auch das Finanzgericht Rhein-
land-Pfalz lehnten die beantragte Steuerermäßi-
gung ab. Die Ansprüche, die die Kläger mit den 
Gerichtsverfahren verfolgt hätten, hätten zwar ihr 
zukünftiges Eigenheim betroffen und seien für sie 
von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung gewe-
sen. Jedoch habe für die Eheleute zu keiner Zeit 
die Gefahr bestanden, die Existenzgrundlage zu 
verlieren oder die lebensnotwendigen Bedürfnisse 
nicht mehr befriedigen zu können. Beide seien er-
werbstätig gewesen und hätten eine ihrem Wohn-
bedürfnis entsprechende Mietwohnung bewohnt. 
Das Baugrundstück sei nicht lebensnotwendig ge-
wesen. Es hätte notfalls verkauft werden können. 
Des Weiteren seien die Aufwendungen auch nicht 

Pflicht zur Zustimmung zur 
gemeinsamen steuerlichen 
Veranlagung kann auch nach 
Trennung bestehen

Anspruch auf Kindergeld en-
det bei Nichtantritt zur letzt-
maligen Prüfung

Selbst genutztes Eigenheim: 
Prozesskosten wegen Bau-
mängeln keine außergewöhn-
lichen Belastungen
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o.). Das Gericht hatte dabei aber nicht geprüft, ob 
die Prozesskosten zusammen mit der weiterlau-
fenden Miete für eine Wohnung und die Abtra-
gung der Verbindlichkeiten für die Herstellungs-
kosten eine Existenzgefährdung zur Folge haben 
könnte. Wobei die Tilgung der Hausverbindlich-
keiten natürlich nur als Vermögensumschichtung, 
nicht als Belastung anzusehen ist.

Als Pflichtteil wird im Erbrecht ein Geldan-
spruch bezeichnet, der sich gegen den oder die 
Erben eines Verstorbenen richtet. Anspruch auf 
den Pflichtteil haben Abkömmlinge, Ehegatten 
oder evtl. auch Eltern, wenn sie testamentarisch 
vom Erbe ausgeschlossen werden. Ein Pflicht-
teilanspruch besteht auch dann, wenn der durch 
Testament zugewiesene Erbanspruch geringer ist 
als der gesetzliche Anspruch. Der Pflichtteil be-
misst sich nach der Hälfte des gesetzlichen Erb-
anspruchs. Die Erbschaftsteuer für den Pflicht-
teilberechtigten entsteht erst dann, wenn er den 
Pflichtteil geltend macht, nicht bereits mit dem 
Tod des Erblassers. Die Bemessung des Pflichtan-
spruchs erfolgt nach den zivilrechtlichen Bewer-
tungsregeln, d. h. auch der Pflichtteilberechtigte 
hat einen Geldanspruch. Die Verschonungsregeln 
für Betriebsvermögen oder andere sachliche Frei-
beträge (wie z. B. Hausratsgegenstände, Familien-
heim, Abschlag für Denkmäler) können daher auf 
den Pflichtteilanspruch nicht angewendet werden. 
Der Pflichtteilberechtigte hat daher häufig eine 
höhere Erbschaftsteuer zu leisten als ein Erbe 
bei wertmäßig dem gleichen Erwerb. Auch dem 
Pflichtteilberechtigten stehen aber die persön-
lichen Freibeträge und die Steuerklasse entspre-
chend dem Verwandtschaftsverhältnis zum Erb-
lasser zu. Der oder die Erben können von ihrem 
Erwerb die geltend gemachten Pflichtteilansprü-
che als Nachlassverbindlichkeiten abziehen. Nach 
der neueren Rechtsprechung des Bundesfinanz-
hofes kann der volle Betrag abgezogen werden, 
auch wenn das Vermögen teilweise nicht angesetzt 
werden muss.

außergewöhnlich. Der Erwerb eines Eigenheims 
berühre typischerweise das Existenzminimum 
nicht und erscheine deshalb steuerlich als Vor-
gang der normalen Lebensführung. Auch seien 
Baumängel nicht unüblich, sodass entsprechende 
Prozesskosten wegen solcher Mängel ebenfalls 
nicht als außergewöhnliche Belastungen geltend 
gemacht werden könnten. Zudem sei auch der 
Bundesfinanzhof der Auffassung, dass Prozess-
kosten wegen Baumängeln am selbst genutzten 
Einfamilienhaus keine außergewöhnlichen Belas-
tungen darstellen. 

Eine besondere Vorschrift im Einkommensteu-
ergesetz (EStG) sieht den Abzug von größeren 
Aufwendungen vor, die einem Steuerpflichtigen 
zwangsläufig erwachsen und denen er sich aus 
rechtlichen, tatsächlichen oder sittlichen Gründen 
nicht entziehen kann. Nach der dazu ergangenen 
steuerlichen Rechtsprechung fallen darunter ins-
besondere nicht von einer Versicherung getragene 
Krankheitskosten, Schadensbeseitigungskosten 
nach Naturkatastrophen und auch Lösegeldzah-
lungen aufgrund von Erpressungen. Im Zusam-
menhang mit dem selbst bewohnten Haus/der 
Eigentumswohnung sind auch Kosten für die 
Beseitigung von Wasserschäden, wenn kein Ver-
schulden des Eigentümers vorliegt, oder die Be-
seitigung von Hausschwamm von den Gerichten 
als außergewöhnliche Belastung anerkannt wor-
den. Weiter sind Kosten für den Einbau eines 
Treppenlifts berücksichtigt worden und auch der 
behindertengeeignete und rollstuhlgerechte Um-
bau des Eingangs und eines Badezimmers, wenn 
dies medizinisch indiziert ist. Dagegen sind er-
hebliche Kosten zur Beseitigung von "Mardertoi-
letten" (7 Stück, Kosten ca. 47.000 Euro) vom Fi-
nanzgericht nicht anerkannt worden. Das gleiche 
gilt auch für Prozesskosten, die für Prozesse gegen 
Bauunternehmen wegen Schlechtleistung ange-
fallen sind, weil durch diese Kosten die Existenz-
grundlage der Bauherren nicht gefährdet war (s. 

Abzug als außergewöhnliche 
Belastungen für besondere 
Kosten des eigenen Wohn-
hauses

Besteuerung des Pflichtteils 
bei der Erbschaftsteuer
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Arbeitnehmern wird eine Werbungskostenpau-
schale in Höhe von 1.000 Euro gewährt. Wird 
die Grenze von 1.000 Euro überschritten, kön-
nen die konkreten Ausgaben steuermindernd 
geltend gemacht werden. Werbungskosten sind 
alle Kosten, die dem Arbeitnehmer im Zusam-
menhang mit dem Arbeitsverhältnis entstehen, 
z. B. Ausgaben für einen Laptop, Arbeitskleidung, 
Gewerkschaftsbeiträge oder Fortbildungen. Aber 
auch wer sich wegen der Corona-Krise zu Hause 
beruflich bedingt ein Homeoffice einrichtet, kann 
die Kosten für Arbeitsmittel wie Schreibtisch oder 
Bürostuhl geltend machen. Wenn die einzelnen 
Gegenstände jeweils weniger als 800 Euro netto 
kosten, können sie direkt im Jahr der Anschaffung 
von der Steuer abgesetzt werden. Bei höheren 
Ausgaben müssen die Kosten über mehrere Jahre 
abgeschrieben werden.

Fährt ein Arbeitnehmer mit seinem eigenen Pkw 
von seiner Wohnung zu seiner Arbeitsstätte, im 
Gesetz als „erste Tätigkeitsstätte“ bezeichnet, 
dann kann er die Kosten dafür pauschal als Wer-
bungskosten absetzen. Der pauschale Abzugsbe-
trag beläuft sich auf 0,30 Euro pro Entfernungs-
kilometer für die Strecke zwischen Wohnung 
und erster Tätigkeitsstätte für jeden Arbeitstag. 
Bei durchschnittlich 220 Arbeitstagen im Kalen-
derjahr und einer Entfernung von 15 km beträgt 
dieser Pauschalbetrag demnach: 		
220 x 15 x 0,3= 990,00 Euro. Mit diesem Betrag 
sind alle Kosten für den Arbeitsweg abgegolten, 
d. h. sowohl laufende Betriebskosten, Abschrei-
bung für den Pkw und auch Parkgebühren am 
Tätigkeitsort. Aber auch außergewöhnliche Kos-
ten, wie z. B. ein Motorschaden nach verhältnis-
mäßig geringer Fahrleistung und insbesondere 

Kosten zur Beseitigung von Unfallschäden, fallen 
unter die Abgeltungswirkung. Diese Abgeltung 
betrifft aber nur die Beseitigung von Schäden 
am Fahrzeug. Nicht unter die Kosten fallen Auf-
wendungen zur Beseitigung oder Linderung von 
Körperschäden des Arbeitnehmers. Dies hat der 
Bundesfinanzhof in einem Urteil entschieden. Bei 
einem Autounfall auf dem Weg zur Arbeit hatte 
die Arbeitnehmerin Verletzungen im Gesicht und 
insbesondere der Nase erlitten. Die gesetzliche 
Unfallversicherung übernahm zwar die Kosten 
der Operation, es verblieben aber noch darüber hi-
naus weitere Behandlungskosten von 2.400 Euro, 
die die Arbeitnehmerin selbst trug. Diese Kosten 
konnten somit zusätzlich abgezogen werden. Das 
Erfreuliche dabei ist, dass die Kosten zusätzliche 
Werbungskosten sind und nicht außergewöhnli-
che Belastungen, von denen vor dem Abzug eine 
Kürzung als zumutbare Eigenbelastung (i. d. R.    
3 % bis 7 % des Gesamtbetrags der Einkünfte) 
vorzunehmen ist.

Im Juli/August 2013 führte das zuständige Prü-
fungsfinanzamt bei einer Steuerpflichtigen eine 
Lohnsteuer-Außenprüfung durch. Mit dem da-
rauf folgenden Nachforderungsbescheid for-
derte das Finanzamt von der Steuerpflichtigen 
Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag und Kirchen-
steuer nach. Der Nachforderungsbescheid war 
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehen. Die-
se enthielt keinen Hinweis auf die Möglichkeit, 
den Einspruch elektronisch einzureichen. Gegen 
den Lohnsteuernachforderungsbescheid legte die 
Steuerpflichtige Einspruch beim Finanzamt ein. 
Das Finanzamt verwarf den Einspruch als unzu-
lässig, da er verfristet sei. Das Finanzgericht gab 
der daraufhin erhobenen Klage statt. Und auch 
der BFH bestätigte die Auffassung des Finanzge-
richts. Die Klägerin habe den Einspruch fristge-
recht eingelegt. Es habe die Jahresfrist gegolten, 

Werbungskosten: Auch Auf-
wendungen für Einrichtung 
von Homeoffice geltend ma-
chen

Arztkosten als Folge eines 
Wegeunfalls sind als Wer-
bungskosten abzugsfähig

Fehlender Hinweis auf Mög-
lichkeit der Einspruchsein-
legung per E-Mail führt zu 
unrichtiger Rechtsbehelfsbe-
lehrung
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Denn die gesetzliche Regelung verlangt keine 
zeitliche Mindestdauer der Bildungsmaßnahme. 
Beachten Sie  |  Ausreichend ist, dass der Steuer-
pflichtige die Bildungseinrichtung anlässlich der 
regelmäßig ohnehin zeitlich befristeten Bildungs-
maßnahme nicht nur gelegentlich, sondern mit 
einer gewissen Nachhaltigkeit, d. h. fortdauernd 
und immer wieder (dauerhaft) aufsucht. 	
Quelle  |  BFH-Urteil vom 14.5.2020, Az. VI R 24/18, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 218202; BFH, PM Nr. 39/2020 vom 
8.10.2020

Wird ein zum Betriebsvermögen gehörendes, 
teilweise privat genutztes Kfz verkauft, erhöht 
der Unterschiedsbetrag zwischen Buchwert und 
Veräußerungserlös den Gewinn. Dass die für 
den Pkw beanspruchte Abschreibung infolge der 
Besteuerung der Nutzungsentnahme für die Pri-
vatnutzung bei wirtschaftlicher Betrachtung teil-
weise neutralisiert wird, rechtfertigt nach einer ak-
tuellen Entscheidung des Bundesfinanzhofs keine 
Gewinnkorrektur.

Sachverhalt

Ein Einnahmen-Überschussrechner hatte in sei-
nem Betriebsvermögen einen Pkw, den er zu 
25 % für seine freiberufliche Tätigkeit und zu 75 
% für private Zwecke nutzte. Das Finanzamt be-
rücksichtigte die Abschreibungen (AfA) für den 
Pkw. Es erfasste wegen der Privatnutzung aber 
auch Betriebseinnahmen i. H. von 75 % der für 
das Fahrzeug entstandenen Aufwendungen ein-
schließlich der AfA. Deshalb setzte der Steuer-
pflichtige, als er das Fahrzeug nach vollständiger 
Abschreibung der Anschaffungskosten verkaufte, 
auch nur ein Viertel des Verkaufserlöses als Be-
triebseinnahme an – jedoch zu Unrecht, wie der 
Bundesfinanzhof befand.

da die dem streitigen Lohnsteuernachforderungs-
bescheid beigefügte Rechtsbehelfsbelehrung un-
richtig erteilt worden war. Nach dem 01.08.2013 
sei der Hinweis nicht länger entbehrlich, da die 
Möglichkeit, den Einspruch elektronisch einzu-
reichen, nun ausdrücklich im Gesetz genannt ist. 
Da der Bescheid nach dem 01.08.2013 ergangen 
war, hätte die Rechtsbehelfsbelehrung den Hin-
weis auf die Möglichkeit der elektronischen Ein-
spruchseinlegung enthalten müssen.

Eine Bildungseinrichtung gilt auch dann als ers-
te Tätigkeitsstätte, wenn sie nur im Rahmen ei-
ner kurzzeitigen Bildungsmaßnahme besucht 
wird. Die Konsequenz dieser Entscheidung des 
Bundesfinanzhofs: Die Fahrtkosten sind nur in 
Höhe der Entfernungspauschale absetzbar.  Hin-
tergrund: Seit der Neuregelung des Reisekosten-
rechts (ab dem Veranlagungszeitraum 2014) gilt 
als erste Tätigkeitsstätte auch eine Bildungsein-
richtung, die außerhalb eines Dienstverhältnisses 
zum Zwecke eines Vollzeitstudiums oder einer 
vollzeitigen Bildungsmaßnahme aufgesucht wird. 
Die Fahrten zur Bildungseinrichtung sind nur 
noch mit der Entfernungspauschale (0,30 EUR/
Entfernungskilometer) und nicht mehr in tat-
sächlicher Höhe als Werbungskosten absetzbar. 
Auch der Abzug von Übernachtungskosten und 
Verpflegungsmehraufwendungen kommt nicht 
mehr nach Dienstreisegrundsätzen in Betracht. 
Beachten Sie  |  Ein Abzug ist nur möglich, wenn 
der Steuerpflichtige am Lehrgangsort einen durch 
die Bildungsmaßnahme veranlassten doppelten 
Haushalt führt. Nach der aktuellen Entscheidung 
ist die Dauer einer vollzeitigen Bildungsmaßnah-
me für die Einordnung einer Bildungseinrichtung 
als erste Tätigkeitsstätte unerheblich (im Streitfall: 
viermonatiger Schweißtechnikerlehrgang in Voll-
zeit). 					   

Keine Reisekosten bei einer 
vollzeitigen Bildungsmaß-
nahme

Pkw und Arbeitszimmer: Re-
striktive Rechtsprechung bei 
Verkauf und Betriebsaufgabe
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Nach der aktuellen Entscheidung des Bundesfi-
nanzhofs schließt die teilweise beschränkte Ab-
ziehbarkeit der Aufwendungen für das Arbeits-
zimmer (einschließlich der Abschreibungen) 
weder die Zugehörigkeit des Arbeitszimmers zum 
Betriebsvermögen aus, noch beeinflusst sie den 
für das häusliche Arbeitszimmer zu ermittelnden 
Buchwert.

Merke  |  Ein häusliches Arbeitszimmer, das für 
eigenbetriebliche Zwecke des Steuerpflichtigen 
genutzt wird und in dessen Eigentum steht, ge-
hört grundsätzlich zum notwendigen Betriebs-
vermögen. Eine Ausnahme besteht bei Grund-
stücksteilen von untergeordnetem Wert. Diese 
brauchen (Wahlrecht) nicht als Betriebsvermögen 
behandelt zu werden, wenn ihr Wert nicht mehr 
als ein Fünftel des gemeinen Werts des gesamten 
Grundstücks (relative Grenze) und nicht mehr als 
20.500 EUR (Wertgrenze) beträgt.

Quelle  |  Pkw: BFH-Urteil vom 16.6.2020, Az. VIII R 9/18, 
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 218443; BFH, PM Nr. 46/2020 
vom 22.10.2020; Arbeitszimmer: BFH-Urteil vom 16.6.2020, 
Az. VIII R 15/17, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 218446

Der Veräußerungserlös ist trotz Besteuerung der 
Nutzungsentnahme in voller Höhe als Betriebs-
einnahme zu berücksichtigen. Er ist weder antei-
lig zu kürzen, noch findet eine gewinnmindernde 
Korrektur in Höhe der auf die private Nutzung 
entfallenden AfA statt. Nach der Entscheidung 
des Bundesfinanzhofs sind die Besteuerung der 
Privatnutzung eines Wirtschaftsguts des Be-
triebsvermögens in Form der Nutzungsentnahme 
und dessen spätere Veräußerung unterschiedliche 
Vorgänge, die getrennt zu betrachten sind. 

Restriktive Ansicht auch für häusliche Arbeits-
zimmer

In einer weiteren Entscheidung vom 16.6.2020 hat 
der Bundesfinanzhof auch zu häuslichen Arbeits-
zimmern im Betriebsvermögen Stellung genom-
men. Danach ist bei einer Betriebsveräußerung, 
-aufgabe oder Entnahme, der Gewinn auch dann 
„voll“ zu versteuern, wenn die Aufwendungen für 
das Arbeitszimmer nicht oder nur beschränkt be-
rücksichtigt wurden. 

Hintergrund: Aufwendungen (beispielsweise 
anteilige Miete, Abschreibungen, Wasser- und 
Energiekosten) für ein häusliches Arbeitszimmer 
sind wie folgt abzugsfähig:

	� Bis zu 1.250 EUR jährlich, wenn für die be-
triebliche oder berufliche Tätigkeit kein an-
derer Arbeitsplatz zur Verfügung steht,

	� ohne Höchstgrenze, wenn das Arbeitszim-
mer den Mittelpunkt der gesamten betriebli-
chen und beruflichen Betätigung bildet.
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Nicht alle für betriebliche Verbindlichkeiten an-
gefallenen Schuldzinsen können als Betriebsaus-
gaben abgezogen werden. Fallen die Schuldzinsen 
jedoch wegen der Anschaffung/Herstellung von 
Anlagevermögensgegenständen an, ist der Abzug 
immer zulässig. Für andere Schuldzinsen, z. B. für 
ein betriebliches Girokonto, ist der Abzug jedoch 
begrenzt, wenn die Zinsen durch Überentnahmen 
entstanden sind. Überentnahmen liegen dann 
vor, wenn im Wirtschaftsjahr die Entnahmen für 
nicht betriebliche Zwecke höher sind als der steu-
erliche Gewinn zuzüglich eventueller Einlagen. 
Bestehen also gleichzeitig Überentnahmen und 
sind Zinsaufwendungen angefallen, dann wird 
dem Gewinn ein Betrag von 6 % der Überentnah-
men hinzugerechnet. Hat der Betrieb einen Ver-
lust erwirtschaftet und sind gleichzeitig Entnah-
men getätigt worden, bilden diese Entnahmen die 
Bemessungsgrundlage für die Hinzurechnung. 	
Die Überentnahmen werden für jedes Jahr ermit-
telt, ebenso auch die Unterentnahmen. Überent-
nahmen aus den Vorjahren werden den Beträgen 
des laufenden Jahres hinzugerechnet, Unterent-
nahmen werden mit Überentnahmen saldiert. Nur 
auf den jeweiligen Saldo am Ende des Wirtschafts-
jahres wird der fiktive Zinssatz von 6 % berechnet. 
Die tatsächlich gezahlten Zinsen sind um einen 
Festbetrag von 2.050 Euro zu kürzen. Der danach 
verbleibende Betrag wird mit dem rechnerischen 
Hinzurechnungsbetrag verglichen und der nied-
rigere der beiden Beträge wird dann zum Gewinn 
hinzugerechnet. Diese Berechnung muss auch 
vorgenommen werden, wenn der Gewinn des Be-
triebs durch Einnahmen-Überschuss-Rechnung 
ermittelt wird. Dann müssen die Entnahmen/
Einlagen besonders aufgezeichnet werden. Ein 
extra Feststellungsverfahren für die Fortführung 
der Überentnahmen über mehrere Jahre ist nicht 
vorgesehen. 

Bei der Erstellung von Gutscheinen ist seit dem 
1. Januar 2019 zwischen Einzweck- und Mehr-
zweckgutscheinen zu unterscheiden. Ein Ein-
zweckgutschein liegt vor, wenn die Verpflichtung 
besteht, den Gutschein als vollständige oder teil-
weise Gegenleistung für eine Lieferung oder sons-
tige Leistung anzunehmen und der Liefergegen-
stand bzw. die sonstige Leistung, die Identität des 
leistenden Unternehmers und der Ort der Liefe-
rung oder sonstigen Leistung bereits bei Ausgabe 
des Gutscheins feststehen. In diesem Fall hat die 
Besteuerung der aufgrund des Gutscheins (später) 
zu erbringenden Leistung bereits bei Ausgabe des 
Gutscheins zu dem in diesem Zeitpunkt gültigen 
Steuersatz zu erfolgen. Die spätere Leistungser-
bringung ist aus umsatzsteuerrechtlicher Sicht ir-
relevant, es ergeben sich insofern keine Änderun-
gen. Fehlt eine der genannten Angaben bzw. ist 
diese noch unbestimmt, liegt ein Mehrzweckgut-
schein vor und die zu erbringende Leistung ist erst 
in dem Zeitpunkt zu besteuern, in dem die Einlö-
sung des Gutscheins erfolgt. Nicht nur aus Grün-
den der Änderung des Steuersatzes empfiehlt es 
sich bei Ausstellung eines Gutscheins darauf zu 
achten, dass ein Mehrzweckgutschein vorliegt, so-
dass erst bei tatsächlicher Leistungserbringung im 
Einlösungszeitpunkt die Umsatzsteuer entsteht. 
Im Einzelfall kann es allerdings empfehlenswert 
sein, Einzweckgutscheine noch zum 16 %-igen 
bzw. 5 %-igen Steuersatz ab 1. Juli 2020 auszustel-
len, bevor ab 1. Januar 2021 der Steuersatz wieder 
angehoben wird.

Kürzung des Betriebsausga-
benabzugs für Schuldzinsen 
auf Überentnahmen

Was durch die Änderung des 
Umsatzsteuersatzes beim 
Ausstellen von Gutscheinen 
zu beachten ist
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Die Klägerin betrieb im Jahr 2010 mehrere Bio-
Supermärkte in einer deutschen Großstadt unter 
einer gemeinsamen Dachmarke. In den Märkten 
konnten Kunden entweder die Waren zum Nor-
malpreis oder verbilligt als „Mitglied“ einkaufen. 
Für die „Mitgliedschaft“ zahlten die Kunden ei-
nen monatlichen festen Beitrag (je nach Einkom-
men und Familienstand zwischen ca. 10 Euro und 
ca. 20 Euro). Die Klägerin ging davon aus, dass 
der Mitgliedsbeitrag ein Entgelt für die späteren 
Warenverkäufe sei. Die Einräumung der Rabatt-
berechtigung sei als notwendiger Zwischenschritt 
des Warenverkaufs anzusehen und damit eine Ne-
benleistung. Da die rabattierten Warenlieferungen 
zu über 81 Prozent dem ermäßigten Steuersatz 
unterlagen (z. B. für Lebensmittelverkäufe), teilte 
die Klägerin auch die Mitgliedsbeiträge entspre-
chend nach beiden Steuersätzen auf. Finanzamt 
und Finanzgericht hingegen gingen davon aus, 
dass die eingeräumte Rabattberechtigung als selb-
ständige Leistung in vollem Umfang dem Regel-
steuersatz unterliege. Diese Auffassung bestätig-
te der Bundesfinanzhof. Soweit die Zahlung für 
die Bereitschaft der Klägerin gezahlt worden sei, 
Waren verbilligt zu liefern, habe die Klägerin eine 
selbständige Leistung erbracht, an der die Kun-
den ein gesondertes Interesse gehabt hätten. Ein 
monatlicher pauschaler Mitgliedsbeitrag sei ins-
besondere keine Anzahlung auf künftige Waren-
lieferungen, da das „Ob und Wie“ der künftigen 
Lieferungen bei Abschluss der „Mitgliedschaft“ 
nicht hinreichend bestimmt sei.

Die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Ham-
burg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-West-
falen, Schleswig-Holstein, Saarland und Sachsen 
(Stand: 17.07.2020) wollen Betriebe bei der Auf-
rüstung von Kassen wegen der Corona-Krise ent-

Im Zuge der Bilanzaufstellung ist nach der Be-
wertung des Vorratsvermögens mit den üblichen 
Maßstäben von Anschaffungskosten und Her-
stellungskosten eine Kontrolle der so gefundenen 
Werte im Hinblick auf die voraussichtlichen Ver-
kaufspreise nach dem Bilanzstichtag vorzuneh-
men. Im Handelsrecht ist eine Bewertung höchs-
tens mit dem Börsen- oder Marktpreis, wenn 
dieser nicht festzustellen ist, mit dem „beizulegen-
den Wert“ zulässig. Im Steuerrecht gilt im Prin-
zip das Gleiche für die Bewertung, der höchstens 
anzusetzende Wert wird allerdings als „Teilwert“ 
bezeichnet. Im Ergebnis führen beide Maßstäbe 
zum gleichen Wert. Für Warenvorräte erfolgt die 
Kontrollrechnung in der Weise, dass vom voraus-
sichtlichen Verkaufspreis die noch anfallenden 
Vertriebskosten und der vom Unternehmer für 
die betreffende Warengruppe üblicherweise ange-
setzte kalkulatorische Gewinnaufschlag abgezo-
gen wird. Aus dem Vergleich mit den Anschaf-
fungskosten oder Herstellungskosten ergibt sich 
dann der Abschlag für Bilanzierungszwecke. Bei 
dem übrigen Vorratsvermögen (Roh-, Hilfs- und 
Betriebsstoffe) sind die Wiederbeschaffungskos-
ten als Kontrollmaßstab anzusetzen. Eine in der 
Praxis bedeutsame Kontrollrechnung bezieht sich 
auf teilfertige Erzeugnisse und Bauten. Es han-
delt sich hierbei i. d. R. um Einzelaufträge mit 
fest vereinbarten Preisen oder um Werkleistun-
gen, bei denen ein fester Einheitensatz oder die 
Stunden bzw. Tagewerke oder beides vereinbart 
wurden. Für diese Aufträge muss eine Kontrolle 
für die gesamten noch zu erbringenden Leistun-
gen ermittelt werden, nicht nur für den Anteil 
der angefangenen Leistungen. Nur so ist für den 
Gesamtauftrag festzustellen, ob sich aus der Ab-
rechnung ein Verlust oder Gewinn ergibt.  Das hat 
dann zur Folge, dass der gesamte Verlust bereits 
im Bilanzierungsjahr berücksichtigt wird, aller-
dings kann ein negativer Wert unter 0 Euro nicht 
berücksichtigt werden. Als Bewertungsgrundsatz 
gilt also: Bei der Vorratsbewertung müssen auch 
im Folgejahr anfallende Verluste aus dem Verkauf 
oder der Fertigstellung der Aufträge bereits im Bi-
lanzierungsjahr berücksichtigt werden. Im Steuer-
recht ist aber nur eine Abwertung der aktivierten 
Kosten auf 0 Euro zulässig.

Supermarkt-Rabattmodell: 
Auf "Mitgliedschaft" ist um-
satzsteuerrechtlich der Regel-
steuersatz anzuwenden

Einige Bundesländer verlän-
gern Frist zur Aufrüstung von 
Kassen

Verlustfreie Bewertung von 
Vorratsvermögen
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Im Streitfall wurden im Jahr 2008 angeschaffte 
und in 2009 bezahlte Klimageräte versehentlich 
doppelt erfasst. Zunächst wurden diese im Zah-
lungsjahr als sofort abzugsfähige Werbungskosten 
berücksichtigt und zusätzlich im Wege der Ab-
setzung für Abnutzung (AfA) beginnend ab An-
schaffung in 2008. Zwar wurde der Fehler durch 
eine Betriebsprüfung festgestellt. Die Streichung 
des sofort abzugsfähigen Erhaltungsaufwandes 
unterblieb jedoch. Mittlerweile konnte der So-
fortabzug des Erhaltungsaufwandes nicht mehr 
rückgängig gemacht werden, da das Jahr 2009 
feststellungsverjährt ist. Die Klägerin (eine Ge-
sellschaft des Bürgerlichen Rechts - GbR) be-
gehrte für die Folgejahre nun trotz des nicht ge-
änderten Sofortabzugs die Berücksichtigung der 
weiteren Abschreibung. Mit der Klage hatte sie in 
erster Instanz keinen Erfolg.

Der Bundesfinanzhof wies die Revision der Klä-
gerin ab. Die Vorinstanz - das Finanzgericht Düs-
seldorf - habe die Gewährung von Werbungskos-
ten in Form von AfA für das Streitjahr zu Recht 
abgelehnt. Durch die Geltendmachung der AfA 
und die gleichzeitige Berücksichtigung der voll-
ständigen Netto-Anschaffungskosten als sofort 
abziehbare Werbungskosten (Erhaltungsauf-
wand) habe die Klägerin ihr AfA-Volumen für die 
Klimageräte vollständig verbraucht, so der Bun-
desfinanzhof.

lasten und verlängern die Nichtbeanstandungs-
frist von Ende September 2020 auf Ende März 
2021. Das Gesetz zum Schutz vor Manipulatio-
nen an digitalen Grundaufzeichnungen trat Ende 
Dezember 2016 in Kraft. Darin wurde festgelegt, 
innerhalb von drei Jahren eine "Zertifizierte Tech-
nische Sicherheitseinrichtung TSE“ für alle gän-
gigen Kassensysteme zu entwickeln, die das "Bun-
desamt für Sicherheit in der Informationstechnik“ 
(BSI) zertifizieren muss. Das Bundesministerium 
der Finanzen gewährt eine bis zum 30. Septem-
ber 2020 geltende Nichtbeanstandungsregelung.
Die Finanzverwaltungen der neun Länder werden 
nach Maßgabe der jeweiligen Ländererlasse Kas-
sensysteme bis zum 31. März 2021 auch weiterhin 
nicht beanstanden, wenn besondere Härten mit 
einem zeitgerechten Einbau einer Sicherungsein-
richtung verbunden wären. Die betroffenen Be-
triebe müssen gemäß der Regelungen des jewei-
ligen Bundeslandes nachweisen können bis zum 
Ende der Nichtbeanstandungsfrist des Bundes-
finanzministeriums (30. September 2020) einen 
Kassenfachhändler, Kassenhersteller oder einen 
anderen Dienstleister im Kassenbereich mit dem 
fristgerechten Einbau oder der Einbindung einer 
TSE beauftragt zu haben. Für Niedersachsen gilt 
die Regelung, dass der Auftrag bis zum 31. August 
2020 erteilt werden muss. Ein gesonderter Antrag 
bei den Finanzämtern ist hierfür nicht erforder-
lich. Das Aufbewahren der den Härtefall bestäti-
genden Belege reicht in diesen Fällen aus.

Keine Doppelberücksichti-
gung von einmaligem Auf-
wand
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1.	 Grenze: Der Anrechnungsbetrag kann höchs-
tens das 3,8-fache des festgesetzten Gewerbe-
steuermessbetrags ausmachen. Außerdem gilt 
hier die tatsächlich festgesetzte Gewerbesteu-
er als weiterer Höchstwert.

2.	 Grenze: Von der Summe aller positiven Ein-
künfte ist der darin enthaltene Anteil an den 
Einkünften aus Gewerbebetrieb zu ermitteln. 
Dieser Anteil, bezogen auf die tarifliche Ein-
kommensteuer, kann höchstens gekürzt wer-
den.

Bei dem Mitunternehmer einer gewerblichen Per-
sonengesellschaft wird der Höchstbetrag aus sei-
nem Anteil am Gewerbesteuermessbetrag der Ge-
sellschaft errechnet. Maßstab für den Anteil ist die 
Beteiligung der Gesellschafter am Gewinn ohne 
Vorweggewinne, Tätigkeitsvergütungen, Zinsen 
an Gesellschafter und Ergebnisse aus einem Son-
derbetriebsvermögen. Dies wirkt sich insbesonde-
re für den geschäftsführenden Gesellschafter mit 
entsprechender Vergütung negativ aus. Beteiligt 
an der Aufteilung sind nur Gesellschafter, die am 
Ende des Kalenderjahres noch Mitglieder der Ge-
sellschaft sind. Im Laufe des Jahres ausgeschiede-
ne Gesellschafter erhalten damit keinen Anrech-
nungsbetrag. Ein neu eintretender Gesellschafter 
ist dagegen mit seiner Quote am Restgewinn am 
Gewerbesteuermessbetrag beteiligt, unabhängig 
davon, wann er in die Gesellschaft eingetreten ist.

Hinweis
Im Zuge der gesetzlich eingeführten Vergünsti-
gungen zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Fol-
gen der Corona-Pandemie ist der Anrechnungs-
faktor ab 2020 auf 4,0 erhöht worden.

Arbeitsmittel, die mehrere Jahre beruflich genutzt 
werden, können dennoch vollständig im Jahr der 
Anschaffung als Werbungskosten geltend ge-
macht werden, wenn sie unterhalb eines bestimm-
ten Grenzbetrages bleiben. Dabei handelt es sich 
um einen Bruttobetrag, seit 2018: 800 Euro plus 
Umsatzsteuer. 

Für Anschaffungen ab dem 01.07.2020 bis zum 
31.12.2020 gilt jedoch der verringerte Umsatz-
steuersatz von 16 Prozent. Daher sinkt in dieser 
Zeit die Grenze für die Abschreibung sog. gering-
wertiger Wirtschaftsgüter von 952 auf 928 Euro. 
Die Regelung gilt nicht nur für Unternehmer, 
sondern auch für Arbeitnehmer und Vermieter. 
Für die Anwendung des Umsatzsteuersatzes ist 
der Leistungszeitpunkt maßgeblich. Wenn ein 
Steuerpflichtiger z. B. im Juni 2020 einen Com-
puter für 950 Euro bestellt hat, aber die Lieferung 
erst im Juli 2020 erfolgt, muss der Computer über 
die gewöhnliche Nutzungsdauer von drei Jah-
ren abgeschrieben werden, denn der Bruttobe-
trag übersteigt die Grenze von 928 Euro. Wäre 
die Lieferung noch im Juni 2020 erfolgt, wären 
die Anschaffungskosten sofort in voller Höhe als 
Werbungskosten abzugsfähig gewesen.

Die auf die Einkünfte entfallende Einkommen-
steuer nach der Tabelle wird dann verringert, wenn 
darin Einkünfte aus Gewerbebetrieb enthalten 
sind und hierauf Gewerbesteuer zu entrichten ist. 
Die geschuldete Gewerbesteuer wird aber nicht 
voll angerechnet, sondern nur begrenzt durch zwei 
Schranken.

Mehrwertsteuerabsenkung: 
Für abschreibbare Wirtschafts-
güter neue Grenze beachten!

Anrechnung der Gewerbesteu-
er auf die Einkommensteuer
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Für Unternehmer und Unternehmen

Die Kläger waren zu jeweils 50 % Eigentümer ei-
nes Zweifamilienhauses, das sie im Obergeschoss 
selbst bewohnten. Eine Einliegerwohnung mit 
Büro, Besprechungsraum, Küche sowie Bad/WC 
im Erdgeschoss vermieteten sie als Home-Office 
des Klägers umsatzsteuerpflichtig an dessen Ar-
beitgeber. Die Kläger renovierten das Home-Of-
fice und bezogen hierfür Handwerkerleistungen, 
von denen 25.780 Euro auf die Badezimmerreno-
vierung entfielen. Die hierauf entfallende Umsatz-
steuer machten sie im Rahmen ihrer Umsatzsteu-
ererklärung als Vorsteuer geltend. Das Finanzamt 
ordnete die Aufwendungen für das Badezimmer 
dem privaten Bereich zu und erkannte die hierauf 
entfallenden Vorsteuerbeträge nicht an. Die Kla-
ge vor dem Bundesfinanzhof hatte keinen Erfolg. 
Die für Renovierungsaufwendungen in Rechnung 
gestellte Umsatzsteuer könne für beruflich ge-
nutzte Büros und auch für Sanitärräume als Vor-
steuer steuermindernd geltend gemacht werden. 
Vom Abzug dagegen ausgeschlossen seien Auf-
wendungen für ein mit Dusche und Badewanne 
ausgestattetes Badezimmer.

Das Bundesfinanzministerium hat mit einem 
Schreiben auf die geänderte Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs zur postalischen Erreichbarkeit 
des Rechnungsausstellers sowie zur Identität von 
Rechnungsaussteller und Leistungserbringer re-
agiert. Der Bundesfinanzhof hat in mehreren Ur-
teilen, in Änderung seiner vorherigen Rechtspre-
chung entschieden, dass eine zum Vorsteuerabzug 

berechtigende Rechnung nicht voraussetzt, dass 
die wirtschaftliche Tätigkeit des leistenden Un-
ternehmers unter der Anschrift ausgeübt wird, die 
in der von ihm ausgestellten Rechnung angegeben 
ist. Vielmehr reiche jede Art von Anschrift, ein-
schließlich einer Briefkastenanschrift, aus, sofern 
der Unternehmer unter dieser Anschrift erreich-
bar ist. Der Bundesfinanzhof habe diese Aussage 
dahingehend präzisiert, dass für die Prüfung des 
Rechnungsmerkmals "vollständige Anschrift" 
der Zeitpunkt der Rechnungsausstellung maß-
geblich ist. Die Feststellungslast für die postali-
sche Erreichbarkeit zu diesem Zeitpunkt treffe 
den den Vorsteuerabzug begehrenden Leistungs-
empfänger. Weiterhin habe der Bundesfinanzhof 
entschieden, dass für die Berechtigung zum Vor-
steuerabzug eine Identität von Rechnungsausstel-
ler und leistendem Unternehmer erforderlich sei. 
Dies sei die Voraussetzung dafür, dass die Steu-
erverwaltungen die Entrichtung der geschuldeten 
Steuer und das Bestehen des Vorsteuerabzugs-
rechts kontrollieren könnten.

Zum Vorsteuerabzug für Bad-
renovierung eines an den Ar-
beitgeber vermieteten Home-
Office

Postalische Erreichbarkeit des 
Rechnungsausstellers sowie 
Identität von Rechnungsaus-
steller und Leistungserbringer
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Für Unternehmer und Unternehmen

Immer wieder gibt es Auseinandersetzungen dar-
über, wer für die im Jahresabschluss eines Unter-
nehmens enthaltenen Zahlen verantwortlich ist: 
der Steuerberater, der den Abschluss erstellt hat 
oder der Mandant (Auftraggeber), der den Ab-
schluss unterzeichnet und damit anerkannt hat. 
Diese Frage wird insbesondere dann akut, wenn ein 
Unternehmen nach Veröffentlichung eines Jah-
resabschlusses Insolvenz angemeldet hat und der 
Insolvenzverwalter Forderungen auf Schadenser-
satz stellt. Stellt der Steuerberater also bei seiner 
Tätigkeit fest, dass ein Unternehmen bilanzmäßig 
überschuldet ist, dann gehört es zu seinen Pflich-
ten „kraft seines überlegenen Wissens“, wie ein 
Gericht hierzu festgestellt hat, seinen Mandan-
ten auf eine drohende Insolvenz hinzuweisen und 
ihm zu empfehlen, die Insolvenzantragspflicht zu 
überprüfen. Hat er dies aber - nachweislich - ge-
tan, der Mandant reagiert aber darauf nicht, dann 
liegt die Verantwortung für den weiteren Ablauf 
beim Unternehmer. Die unmittelbare Folge einer 
Insolvenz für den Jahresabschluss liegt zunächst 
darin, dass die Bewertung des Vermögens nicht 
mehr unter der Prämisse der Fortführung des Un-
ternehmens erfolgen kann, sondern Liquidations-
werte angesetzt werden müssen. Nun gibt es aber 
auch unverbesserliche Optimisten, die lange - i. d. 
R. zu lange - darauf hoffen, dass ein Investor den 
besonderen Wert eines „Startup“-Unternehmens 
erkennt und mit Eigenkapital die Fortführung 
ermöglichen wird. Wenn unter dieser Voraus-
setzung der Steuerberater bei der Bilanzstellung 
weiter von Fortführungswerten ausgeht, dann aber 
nicht auf sein Risiko. Der Steuerberater kann nur 
warnen, der Unternehmer muss handeln!

Die Nichtabführung einzubehaltender und anzu-
meldender Lohnsteuer einer GmbH zu den ge-
setzlichen Fälligkeitszeitpunkten stellt regelmä-
ßig eine zumindest grob fahrlässige Verletzung 
der Geschäftsführerpflichten dar. Weder der An-
trag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über 
das Vermögen der GmbH noch die Bestellung 
eines vorläufigen Insolvenzverwalters mit Zu-
stimmungsvorbehalt entbinden lt. Finanzgericht 
München den Geschäftsführer von der Verpflich-
tung zur Abführung der Lohnsteuer bzw. der wei-
teren Lohnabzugsbeträge in zutreffender Höhe. 

Für die Richtigkeit des Jahres-
abschlusses ist der Mandant 
verantwortlich

Geschäftsführerin einer in-
solventen GmbH muss für 
Nichtabführung von Lohn-
steuer haften
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Für Unternehmer und Unternehmen

Die Klägerin erstellte neben ihrer nichtselbstän-
digen Tätigkeit Skripte, welche als Unterrichts-
grundlagen genutzt werden konnten. Die Bereit-
stellung der Skripte erfolgte dabei ausschließlich 
auf elektronischem Wege über die von der Kläge-
rin betriebene Homepage. Sie wies in den Rech-
nungen den ermäßigten Steuersatz von 7 % aus. 
Ein Betriebsprüfer stellte fest, dass die Klägerin 
auf elektronischem Wege Leistungen erbringe, die 
nicht dem ermäßigten, sondern dem Regelsteu-
ersatz von 19 % unterlägen. Das Finanzgericht 
Münster wies die Klage ab. Die Umsätze stellen 
im Inland steuerbare und steuerpflichtige sonstige 
Leistungen dar, die dem Regelsteuersatz von 19 % 
unterliegen. Zwar können nach der Mehrwert-
steuersystemrichtlinie (MwStSystRL) die ermä-
ßigten Steuersätze auf die Lieferung von Büchern 
auf jeglichen physischen Trägern, einschließlich 
des Verleihs durch Büchereien sowie Lieferung 
von Broschüren, Prospekte und ähnliche Druck-
sachen angewandt werden. Jedoch habe die Klä-
gerin keine Lieferungen der von ihr erstellten Ma-
terialien auf physischen Trägern erbracht, sondern 
diese ihren Nutzern auf elektronischem Weg als 
sonstige Leistungen zum Abruf und Download 
zur Verfügung gestellt.

Zum Entwurf der Künstlersozialabgabe-Verord-
nung 2021 hat das Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales am 20. Oktober 2020 die Res-
sort- und Verbändebeteiligung eingeleitet. Der 
Abgabesatz zur Künstlersozialversicherung wird 
im Jahr 2021 4,4 % betragen. Trotz des schwieri-
gen wirtschaftlichen Hintergrunds gerade für die 
Kultur- und Kreativbranche durch die Corona-
Pandemie muss der Abgabesatz von derzeit 4,2 % nur 
geringfügig angehoben werden. Über die Künst-
lersozialversicherung werden derzeit mehr als 
190.000 selbständige Künstler und Publizisten als 
Pflichtversicherte in den Schutz der gesetzlichen 

Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung einbe-
zogen. Die selbständigen Künstler und Publizisten 
tragen, wie abhängig beschäftigte Arbeitnehmer, 
die Hälfte ihrer Sozialversicherungsbeiträge. Die 
andere Beitragshälfte wird durch einen Bundes-
zuschuss (20 %) und durch die Künstlersozialab-
gabe der Unternehmen (30 %), die künstlerische 
und publizistische Leistungen verwerten, finan-
ziert. Die Künstlersozialabgabe wird als Umlage 
erhoben. Der Abgabesatz wird jährlich für das 
jeweils folgende Kalenderjahr festgelegt. Bemes-
sungsgrundlage sind alle in einem Kalenderjahr an 
selbständige Künstler und Publizisten gezahlten 
Entgelte.

Wie die Bundesregierung am 28. Oktober 2020 
mitteilte, wird der gesetzliche Mindestlohn bis 
zum 1. Juli 2022 auf 10,45 Euro brutto je Stunde 
erhöht. Das Bundeskabinett hat die vom Bundes-
minister für Arbeit und Soziales vorgelegte Dritte 
Verordnung zur Anpassung der Höhe des gesetz-
lichen Mindestlohns beschlossen. Die Erhöhung 
des Mindestlohns von derzeit 9,35 Euro brutto je 
Zeitstunde erfolgt in vier Stufen:

• zum 1. Januar 2021 auf 9,50 Euro

• zum 1. Juli 2021 auf 9,60 Euro

• zum 1. Januar 2022 auf 9,82 Euro

Ermäßigter Steuersatz für 
Skripte auf einer Homepage

Künstlersozialabgabe steigt 
2021 auf 4,4 %

Gesetzlicher Mindestlohn 
steigt zum 1. Januar 2021 auf 
9,50 Euro
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Für Unternehmer und Unternehmen

Bei disquotalen Einlagen (Leistungen, die nicht 
entsprechend der Beteiligungsquoten der Ge-
sellschafter erfolgen) in das Gesellschaftsvermö-
gen einer KG kann nach einer Entscheidung des 
Bundesfinanzhofs eine freigebige Zuwendung 
(Schenkung) des Gesellschafters an einen anderen 
Gesellschafter vorliegen. 

Sachverhalt

An einer GmbH & Co. KG (im Folgenden: KG) 
waren die EF mit einem Kapitalanteil i. H. von 
14.000 EUR sowie ihre drei Kinder mit einem 
Kapitalanteil von jeweils 2.000 EUR beteiligt. 
Zum 1.3.2012 trat der Ehemann (E) der EF als 
weiterer Kommanditist mit einer Kommanditein-
lage von 5.000 EUR in die KG ein. Die Beteili-
gung der EF betrug nunmehr 56 %.

Wegen eines Gesellschafterbeschlusses und einer 
Vereinbarung leistete E eine Bareinlage und eine 
freiwillige Zuzahlung, die jeweils auf dem gesell-
schaftsbezogenen Rücklagenkonto der KG ver-
bucht wurden. Dadurch sollte der Erwerb eines 
Grundstücks finanziert werden. Die Zuzahlung 
sollte zu keiner Änderung der Haftsumme und 
der Kapitalanteile der Kommanditisten führen.

Das Finanzamt sah die Zahlungen wegen der ent-
sprechenden Wertsteigerung der Beteiligung der 
EF an der KG als freiwillige Zuwendungen von 
E an und setzte Schenkungsteuer fest – und das 
wurde nun vom Bundesfinanzhof bestätigt.

Bei einer disquotalen Einlage kann eine freige-
bige Zuwendung des Gesellschafters an einen 
anderen Gesellschafter vorliegen, wenn sich die 
Beteiligung des anderen Gesellschafters am Ge-
samthandsvermögen erhöht, weil der einbringen-
de Gesellschafter keine dem Wert seiner Einlage 
entsprechende Gegenleistung erhält. 

Ist eine Gesamthandsgemeinschaft (KG, OHG 
oder GbR) zivilrechtlich als Bedachte am Schen-
kungsvorgang beteiligt, ergibt die eigenständige 
schenkungsteuerliche Prüfung, dass nicht die Ge-
samthandsgemeinschaft, sondern die Gesamthän-
der schenkungsteuerlich als bereichert anzusehen 
sind. 

Soweit der Bundesfinanzhof in früheren Ent-
scheidungen ausgeführt hat, der Bedachte einer 
Schenkung sei ausschließlich nach Zivilrecht zu 
bestimmen, hält er hieran zumindest für die Betei-
ligung einer Personengesellschaft an einer Schen-
kung nicht fest. 

Quelle  |  BFH-Urteil vom 5.2.2020, Az. II R 9/17, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 217242; BFH-Urteil vom 9.12.2009, 
Az. II R 22/08

Schenkung: Vorsicht bei dis-
quotaler Einlage in das Ge-
sellschaftsvermögen einer KG
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Für Privatpersonen

Soweit ersichtlich als erstes Finanzgericht hat das 
Niedersächsische Finanzgericht entschieden, dass 
ein Abzug von Aufwendungen für wöchentliche 
Familienheimfahrten auch dann ausgeschlossen 
ist, wenn dem Arbeitnehmer für die Überlassung 
eines Firmenwagens tatsächlich Kosten entstehen. 
Zuvor hatte der Bundesfinanzhof entschieden, 
dass ein Werbungskostenabzug bei unentgeltli-
cher Überlassung eines Firmenwagens mangels 
eigenen Aufwands ausgeschlossen ist. Im Streit-
fall hatte ein Arbeitgeber dem Arbeitnehmer im 
Rahmen eines Arbeitsverhältnisses - auch für 
die Durchführung von Privatfahrten - einen Fir-
menwagen überlassen. Die vertraglich vereinbarte 
pauschale monatliche Zuzahlung in Höhe vom 
0,5 % des Bruttolistenpreises und die monatlich 
einbehaltenen Beträge für die Nutzung der Tank-
karte zu Privatfahrten (0,10 Euro bzw. 0,09 Euro 
pro gefahrenem Kilometer) berücksichtigte der 
Arbeitgeber bereits bei den monatlichen Lohn-
abrechnungen in Form der Minderung des zu 
versteuernden geldwerten Vorteils bis auf max. 
0 Euro. Jedoch wurden Zuzahlungsüberhänge 
in einzelnen Monaten aus technischen Gründen 
nicht auf andere Monate des Streitjahres, in denen 
geldwerte Vorteile verblieben, übertragen. Der Ar-
beitnehmer (Kläger) nutzte den ihm überlassenen 
Pkw auch für wöchentliche Familienheimfahrten 
im Rahmen einer beruflich veranlassten doppelten 
Haushaltsführung. Der Kläger begehrte beim be-
klagten Finanzamt den Abzug des tatsächlichen 
Aufwands für die Durchführung der Familien-
heimfahrten (0,10 Euro bzw. 0,09 Euro pro ge-
fahrenem Kilometer) als Werbungskosten in sei-
ner Einkommensteuererklärung.

Ein Ehepaar wohnte in einer vom Eigentümer 
gemieteten Eigentumswohnung. Die Verwaltung 
der Wohnungseigentümergemeinschaft erfolgte 
durch eine Hausverwalterin. Sie verlangten steu-
erliche Berücksichtigung diverser Handwerker-
leistungen und haushaltsnaher Dienstleistungen. 
Dazu legten sie eine Aufstellung des Vermie-
ters zur Abrechnung von Mietnebenkosten, eine 
Hausgeldabrechnung der Hausverwaltung ge-
genüber dem Vermieter und eine Betriebskosten-
Abrechnung vor. Das Finanzamt erkannte die 
Kosten nicht an.				  
Das Finanzgericht Niedersachsen hielt das für 
rechtmäßig. Eine steuerlich als Nachweis anzuer-
kennende Jahresabrechnung erfordere, dass die auf 
den einzelnen Wohnungseigentümer und Mieter 
entfallenden Aufwendungen für haushaltsnahe 
Beschäftigungsverhältnisse und Dienstleistungen 
sowie für Handwerkerleistungen gesondert aufge-
führt seien. Aus der Jahresabrechnung müsse sich 
eindeutig ergeben, dass die dort aufgeführten Be-
träge berücksichtigungsfähig seien, insbesondere, 
wie hoch der Anteil der steuerbegünstigten Ar-
beitskosten sei und ob diese unbar bezahlt wur-
den. Diese Anforderungen seien hier nicht erfüllt 
gewesen.

Spenden mindern die Einkommensteuer, wenn 
sie an steuerbegünstigte Organisationen gehen. 
Zu diesen Organisationen gehören z. B. Kirchen, 
Universitäten, staatliche Museen, gemeinnützige 
Vereine und Stiftungen sowie politische Parteien. 
Sie können grundsätzlich als Sonderausgaben gel-
tend gemacht werden.

Familienheimfahrten mit tei-
lentgeltlich vom Arbeitgeber 
überlassenem Firmenwagen 
absetzbar?

Geltendmachung vom Ver-
mieter gezahlter haushaltsna-
her Dienstleistungen nur mit 
Nachweis

Spenden steuermindernd gel-
tend machen - auch Sach- und 
Zeitspenden
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Für Privatpersonen

Spenden müssen nicht zwingend Geldbeträge 
sein. Auch Sachen oder Zeit können gespendet 
und steuerlich geltend gemacht werden. Sach-
spenden haben einen einfach zu ermittelnden 
Wert, wenn sie neu sind - gebraucht hat ein Ge-
genstand dagegen den Wert, den er bei einem Ver-
kauf erzielen würde. Wenn jemand Zeit spendet, 
sollte vorher mit der Organisation eine Vergütung 
festgelegt werden, auf die dann aber später ver-
zichtet wird. Diese ausbleibende Vergütung ent-
spricht dann dem Spendenbetrag. Lassen Sie sich 
eine Spendenquittung für das Finanzamt ausstel-
len. Bei kleineren Spenden bis zu 200 Euro reicht 
auch der Einzahlungsbeleg oder die Buchungsbe-
stätigung der Bank.

Kosten im Zusammenhang bzw. aus Anlass einer 
Ehescheidung können häufig einen großen Betrag 
ausmachen. Ein Abzug dieser Aufwendungen in 
der Einkommensteuererklärung als außergewöhn-
liche Belastung ist allerdings trotzdem wegen ei-
ner ab 2013 geltenden Regelung fast unmöglich. 
Fallen allerdings Prozesskosten im Zusammen-
hang mit Unterhaltsleistungen für den Unter-
haltsempfänger an, dann sind für ihn/sie diese 
Kosten als Werbungskosten bei den Einkünften 
aus den Unterhaltszahlungen abzugsfähig. Das 
gilt aber nur, wenn der Unterhaltszahlende seine 
Aufwendungen als Sonderausgaben abzieht, denn 
nur in diesem Fall sind die Bezüge steuerpflich-
tig. Dies hat das Finanzgericht Münster entschie-
den, dagegen läuft aber ein Revisionsverfahren vor 
dem Bundesfinanzhof. Wird dagegen um Versor-
gungsausgleichszahlungen gestritten, z. B. wegen 
Beamtenpensionsansprüchen oder Betriebsrenten, 
müssen die Kosten eines Rechtsstreits bei diesen 
Einkunftsarten als vorweggenommene Wer-
bungskosten erklärt werden. Geht der Rechts-
streit für den Klagenden erfolglos aus, können die 
Werbungskosten trotzdem im gleichen Umfang 
abgezogen werden, wie bei einem daraus folgen-
den Einkünftebezug. Der Unterhaltsleistende 
kann bei ihm angefallene Kosten allerdings nicht 
absetzen.

Die Grunderwerbsteuer ist nach § 9 GrEStG auf 
die jeweilige Gegenleistung zu entrichten. Als 
Gegenleistung kommen in Betracht: 

	� beim Kauf: der Kaufpreis einschließlich weite-
rer Leistungen des Erwerbers an den Verkäu-
fer. Außerdem Leistungen des Erwerbers an 
andere Personen, die dafür auf den Erwerb des 
Grundstücks verzichten (z. B. bei einem beste-
henden Vorkaufsrecht). Auch Leistungen eines 
Dritten an den Verkäufer, damit er dem Käufer 
das Grundstück verkauft. 

	� beim Tausch: der Wert des eingetauschten Ge-
genstandes und einer evtl. Zuzahlung.

	� bei der Enteignung: die Entschädigung des 
hoheitlichen Enteigners.

Besonderheiten hinsichtlich der Bemessungs-
grundlage bestehen für den Fall, dass der Grund-
stückserwerber nicht nur den unbebauten Grund 
und Boden erwirbt, sondern auch gleichzeitig mit 
dem Veräußerer oder einer von dieser bestimmten 
Person bzw. Gesellschaft einen Vertrag über die 
Errichtung eines Gebäudes abschließt. Wenn also 
der Erwerber hinsichtlich des „Ob“ und „Wie“ der 
Bebauung an den Veräußerer gebunden ist, gehört 
auch der Preis für die Bauleistung zur Gegenleis-
tung. Diese wesentliche Erhöhung der Bemes-
sungsgrundlage beruht auf zahlreichen, sehr ins 
Einzelne gehenden Urteilen des Bundesfinanz-
hofs. Auf der anderen Seite fällt auf den anteiligen 
Kaufpreis für mitverkaufte bewegliche Gegen-
stände keine Grunderwerbsteuer an. Das gilt auch 
dann, wenn es sich um mit dem Gebäude verbun-
dene Einrichtungsgegenstände, wie z. B. eine Ein-
bauküche, eine Markise oder um Zubehör eines 
gewerblich genutzten Grundstücks handelt. Das 
bedeutet, dass Ladeneinrichtungen und Betriebs-
vorrichtungen (wie z. B. Kräne, Bierleitungen, 
Hotelzimmer-Einrichtungen) nicht zum Grund-
stück gehören und deren anteilige Gegenleistung 
nicht der Grunderwerbsteuer unterliegt. 

Abzug von Scheidungskosten 
im Einkommensteuerrecht

Bemessungsgrundlage für 
die Grunderwerbsteuer beim 
Grundstückserwerb
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In diesen Fällen ist es also sinnvoll, den Erwerbs-
preis bereits im Kaufvertrag aufzuteilen. Auch die 
auf eine Eigentumswohnung entfallende anteili-
ge Instandhaltungsrücklage gehört nicht zur Ge-
genleistung für den Erwerb der Wohnung. Auch 
hierfür ist ein besonderer Ausweis im Kaufvertrag 
empfehlenswert.

Das Kabinett hat am 23. September 2020 den 
Gesetzentwurf zur Einführung und Verwendung 
einer Identifikationsnummer in der öffentlichen 
Verwaltung und zur Änderung weiterer Gesetze 
beschlossen. Mit diesem sog. Registermodernisie-
rungsgesetz wird die Steuer-Identifikationsnum-
mer als ein übergreifendes "Ordnungsmerkmal" 
für besonders relevante Register eingeführt. Die 
Steuer-Identifikationsnummer soll zu einer Art 
Bürgernummer werden, die einer Behörde den 
einfachen Zugriff auf bereits vorhandene Daten 
zu einer Person bei einer anderen Behörde ermög-
licht. Erlaubt sein soll diese Abfrage allerdings nur, 
wenn die betroffene Person zustimmt. Vorgesehen 
ist, dass jeder Bürger die Möglichkeit erhält, über 
einen sicheren Zugang selbst einzusehen, welche 
Behörden welche Daten zu ihm ausgetauscht ha-
ben. Zu den 56 Registern, in denen künftig zur 
Nutzung des neuen Verfahrens zusätzlich die 
Steuer-ID gespeichert werden soll, gehören neben 
dem Melderegister u. a. auch das Ausländerzen-
tralregister, bestimmte Dateien der Rentenversi-
cherung, das nationale Waffenregister, das Insol-
venzregister und das Versichertenverzeichnis der 
Krankenkassen.

Das Finanzamt gewährt Eltern auch für erwach-
sene Kinder steuerliche Vorteile. Wenn Volljährige 
eine Berufsausbildung machen, können Eltern zur 
Abgeltung des entstehenden Sonderbedarfs zu-
sätzlich zum Kinderfreibetrag einen Ausbildungs-
freibetrag in Höhe von 924 Euro jährlich erhalten. 

Dafür muss allerdings ein Antrag gestellt werden.
Voraussetzung für den Ausbildungsfreibetrag ist, 
dass die Eltern für das Kind Kindergeld erhalten 
und das Kind zudem auswärtig untergebracht ist. 
Solange sich das Kind in einer Berufsausbildung 
oder in einem Studium befindet, wird Kindergeld 
bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres gezahlt.

Eltern erhalten Kindergeld auch für volljährige 
Kinder bis zum 25. Lebensjahr, wenn das Kind z. 
B. eine Ausbildung absolviert. Wenn die Ausbil-
dung abgebrochen wird, muss das der Familien-
kasse gemeldet werden. Eine Mutter hatte für ihre 
Tochter Kindergeld erhalten. Diese unterbrach 
ihre Ausbildung wegen der Geburt eines Kindes. 
Anschließend wurde der Ausbildungsvertrag auf-
gehoben. Die Tochter bekam ein zweites Kind 
und zog zu Hause aus. Diese Änderungen teilte 
die Mutter der Familienkasse allerdings nicht mit. 
Sie bezog weiterhin Kindergeld, das auf die Sozi-
alleistungen der Tochter angerechnet wurde. Die 
Familienkasse forderte das Kindergeld zurück, als 
sie feststellte, dass kein Anspruch mehr bestand. 
Die Mutter bekam keinen Erlass, da sie ihre 
Mitteilungspflichten verletzt habe. Der Bundes-
finanzhof hielt die Auffassung der Familienkasse 
für rechtmäßig, denn die fehlerhafte Auszahlung 
des Kindergeldes habe die Mutter verschuldet. 
Ein Erlass sei auch nicht gerechtfertigt, weil eine 
nachträgliche Korrektur bei den Sozialleistungen 
nicht mehr möglich sei. Anders wäre es, wenn die 
Behörde fehlerhaft gearbeitet oder den Anspruch 
auf Rückforderung verschuldet hätte, die Eltern 
aber ihrer Mitwirkungspflicht nachkommen wä-
ren. Dann könnte ein Erlass aus Billigkeitsgrün-
den in Betracht kommen.

Steuer-Identifikationsnum-
mer gewinnt an Bedeutung 
durch Registermodernisie-
rungsgesetz

Kind in Ausbildung - Ausbil-
dungsfreibetrag beantragen

Bezieher von Kindergeld müs-
sen über Ausbildungsabbruch 
informieren - Rückforderung 
möglich
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Eine Urgroßmutter schenkte ihren Urenkeln eine 
Immobilie. Ihre Tochter (Großmutter der Uren-
kel) erhielt hieran einen Nießbrauch. Die Uren-
kel machten die Freibeträge von 200.000 Euro für 
„Kinder der Kinder“ geltend, während Finanzamt 
und Finanzgericht ihnen nur Freibeträge i. H. 
von 100.000 Euro zubilligten, die das Gesetz für 
„Abkömmlinge der Kinder“ vorsieht. Der Bun-
desfinanzhof ist der restriktiven Sichtweise ge-
folgt. Das Gesetz differenziere zwischen Kindern 
und Abkömmlingen. Also seien Kinder lediglich 
Kinder und nicht sonstige Abkömmlinge und da-
her seien Kinder der Kinder lediglich Enkelkin-
der. Abkömmlinge in gerader Linie gehören zwar 
unterschiedslos zu der günstigsten Steuerklasse 
I, genießen aber gestaffelte Freibeträge. Die ent-
fernteren Abkömmlinge gehören zu den „übrigen 
Personen“ der Steuerklasse I mit einem Freibetrag 
von 100.000 Euro.

Nach einer Entscheidung des Finanzgerichts 
Münster unterliegt nur die Veräußerung einer Fe-
rienwohnung innerhalb der Zehnjahresfrist des § 
23 Einkommensteuergesetz (EStG) der Besteu-
erung, nicht jedoch die Veräußerung des Inven-
tars. Denn bei dem veräußerten Inventar handelt 
es sich um Gegenstände des täglichen Gebrauchs, 
die außen vor bleiben.

Sachverhalt

Bereits wenige Jahre nach dem Erwerb einer Fe-
rienwohnung verkaufte der Steuerpflichtige die 
Mietimmobilie inklusive des Inventars mit Ge-
winn. Weil der Verkauf innerhalb des Zehnjahres-
zeitraums des § 23 EStG erfolgte, besteuerte das 
Finanzamt den Verkaufsgewinn. Dabei bezog es 
die Einrichtungsgegenstände ein. Dagegen wehr-
te sich der Steuerpflichtige – und zwar zu Recht, 
wie das Finanzgericht Münster entschied.

Nur die Veräußerung der Ferienwohnung unter-
liegt der Besteuerung nach § 23 EStG. Bei dem 
Inventar handelt es sich nämlich um Wirtschafts-
güter des täglichen Gebrauchs, deren Veräuße-
rung nach § 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 S. 2 EStG nicht 
steuerbar ist.

Praxistipp  |  Wird eine möblierte Wohnung in-
nerhalb der Zehnjahresfrist des § 23 EStG veräu-
ßert, sollten die Verkaufspreise für die Immobilie 
und für das Mobiliar im Notarvertrag getrennt 
ausgewiesen werden. Dabei darf die Aufteilung 
nicht missbräuchlich erfolgen. Denn bei einem 
offensichtlich zu hohen Kaufpreisanteil für das 
Mobiliar könnte das Finanzamt eine Gefällig-
keitsvereinbarung unterstellen und die Kaufpreise 
schätzen.					   
Quelle:  FG Münster, Urteil vom 3.8.2020, Az. 5 K 2493/18 E, 
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 217853

Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs 
ist für ein volljähriges Kind keine Übertragung 
des dem anderen Elternteil zustehenden Frei-
betrags für den Betreuungs-, Erziehungs- oder 
Ausbildungsbedarf (BEA-Freibetrag) möglich. 
Freibeträge für 2020: Der Kinderfreibetrag be-
trägt 5.172 EUR (2.586 EUR je Elternteil). Der 
BEA-Freibetrag liegt bei 2.640 EUR (1.320 EUR 
je Elternteil).

Sachverhalt

Im Streitfall beantragte die Mutter in ihrer Ein-
kommensteuererklärung die Übertragung der 
dem Vater zustehenden Kinderfreibeträge für die 
volljährigen Kinder T und S, ebenso die BEA-
Freibeträge. Begründung: Der andere Eltern-
teil komme seiner Unterhaltsverpflichtung nicht 
ausreichend nach oder sei mangels Leistungsfä-
higkeit nicht unterhaltspflichtig. Das Finanzamt 
lehnte eine Übertragung der Freibeträge auf die 
Mutter zunächst ab. Hiergegen legte diese dann 
erfolgreich Einspruch ein. Das Finanzgericht gab 
der sodann vom Vater erhobenen Klage teilweise 

Schenkungsteuer: Urenkel 
sind keine Enkel

Keine Übertragung des Be-
treuungsfreibetrags nach Voll-
jährigkeit des Kindes

Verkauf einer Ferienwohnung 
vor Ablauf der Zehnjahresfrist: 
Inventar nicht zu versteuern
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statt. Es entschied, dass bei der Mutter lediglich 
die einfachen BEA-Freibeträge zu berücksichti-
gen sind. Und dies wurde nun vom Bundesfinanz-
hof bestätigt. Nach § 32 Abs. 6 S. 6 Einkommen-
steuergesetz (EStG) wird bei nicht verheirateten, 
geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden 
unbeschränkt steuerpflichtigen Eltern auf Antrag 
eines Elternteils der Kinderfreibetrag des anderen 
Elternteils auf ihn übertragen. Voraussetzung: Der 
Antragsteller, nicht jedoch der andere Elternteil, 
kommt seiner Unterhaltspflicht gegenüber dem 
Kind für das Kalenderjahr im Wesentlichen nach 
oder der andere Elternteil ist mangels Leistungs-
fähigkeit nicht unterhaltspflichtig. Eine Übertra-
gung des BEA-Freibetrags kommt nach § 32 Abs. 
6 S. 8 EStG nur bei minderjährigen Kindern auf 
Antrag desjenigen Elternteils in Betracht, bei dem 
das Kind gemeldet ist. Für ein volljähriges Kind ist 
eine Übertragung des BEA-Freibetrags nach dem 
eindeutigen Gesetzeswortlaut nicht vorgesehen.
Quelle  |  BFH-Urteil vom 22.4.2020, Az. III R 61/18, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 218440; BFH, PM Nr. 44/2020 vom 
22.10.2020

Bei einer beruflich veranlassten doppelten Haus-
haltsführung können Arbeitnehmer Unterkunfts-
kosten seit 2014 nur noch bis maximal 1.000 EUR 
im Monat als Werbungskosten abziehen. Bereits 
2019 hat der Bundesfinanzhof entschieden, dass 
Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände und 
Hausrat (soweit sie notwendig sind) nicht zu die-
sen Unterkunftskosten zählen. Nun hat das Fi-
nanzgericht Saarland bei Aufwendungen für einen 
(separat) angemieteten Pkw-Stellplatz nachgelegt. 

Vorbemerkungen 

Hat der Steuerpflichtige eine Wohnung angemie-
tet, gehört zu den Unterkunftskosten zunächst die 
Bruttokaltmiete; bei einer Eigentumswohnung 
rechnen dazu die Abschreibungen auf die An-
schaffungs- oder Herstellungskosten sowie die 
Zinsen für Fremdkapital, soweit sie auf den Zeit-

raum der Nutzung entfallen. Aber auch die (war-
men und kalten) Betriebskosten einschließlich der 
Stromkosten gehören zu diesen Unterkunftskos-
ten, da sie durch den Gebrauch der Unterkunft 
oder durch das ihre Nutzung ermöglichende Ei-
gentum des Steuerpflichtigen an der Unterkunft 
entstehen.Nicht zu den nur begrenzt abziehbaren 
Aufwendungen für die Nutzung der Unterkunft 
gehören nach der Entscheidung des Bundesfi-
nanzhofs aus 2019 die Anschaffungskosten für 
die erforderliche Wohnungseinrichtung. Denn 
bei den Aufwendungen des Steuerpflichtigen für 
Wohnungseinrichtung und Haushaltsartikel han-
delt es sich um sonstige Mehraufwendungen einer 
doppelten Haushaltsführung, die unter den allge-
meinen Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 S. 3 Nr. 
5 Einkommensteuergesetz als Werbungskosten 
abziehbar sind.

Entscheidung des Finanzgerichts Saarland 

Das Finanzgericht Saarland hat seine Entschei-
dung wie folgt begründet: Eine Unterkunft ist 
eine Wohnung oder ein Raum, in der bzw. in dem 
jemand wohnt. Ein Pkw-Stellplatz ist – selbst 
wenn es sich, wie im Streitfall, um einen Garagen-
stellplatz handelt – keine Unterkunft. Aufwen-
dungen für einen Pkw-Stellplatz werden nicht für 
die Nutzung der Unterkunft aufgewendet, son-
dern für die Nutzung des Pkw-Stellplatzes. 

Beachten Sie  |  Dies wäre nur dann anders zu be-
urteilen, wenn „Unterkunft“ und „Pkw-Stellplatz“ 
eine untrennbare Einheit bilden, wenn also die 
Nutzung der Unterkunft nicht ohne Aufwendun-
gen für die Nutzung eines Stellplatzes möglich 
wäre.

Merke  |  Wurde die 1.000 EUR-Grenze durch 
die „originären“ Unterkunftskosten bereits über-
schritten, muss man hinsichtlich des Abzugs et-
waiger Pkw-Stellplatzkosten mit Gegenwehr des 
Finanzamts rechnen. Denn sowohl die Geset-
zesbegründung als auch das Bundesfinanzminis-
terium beziehen Kosten für eine Garage in die 
1.000 EUR-Grenze ein. Die weitere Entwicklung 
bleibt vorerst abzuwarten. 			 
Quelle  |  FG Saarland, Gerichtsbescheid vom 20.5.2020, Az. 
2 K 1251/17, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 218132; BFH-
Urteil vom 4.4.2019, Az. VI R 18/17; BT-Drs. 17/10774 vom 
25.9.2012; BMF-Schreiben vom 24.10.2014, Az. IV C 5 - S 
2353/14/10002

Doppelte Haushaltsführung: 
Fallen Kosten für einen Stell-
platz unter die 1.000 EUR-
Grenze?
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Empfehlung: Wenn die Satzung alle Vereins-
mitglieder zur Erbringung von Tätigkeiten ver-
pflichtet, besteht kein arbeitnehmerähnliches 
Beschäftigungsverhältnis (Wie - Beschäftigung). 
Der Verein sollte dann insbesondere bei gefah-
rengeneigten Tätigkeiten die Mitglieder über eine 
Gruppenunfallversicherung oder die freiwillige 
Versicherung bei der Berufsgenossenschaft schüt-
zen.
LSG Niedersachsen-Bremen, Beschluss v. 28.08.2019, L 6 U 78/18

Das Finanzamt hatte einer gGmbH, die sich in 
der psychiatrischen Arbeit engagierte und in ers-
ter Linie Leistungen im Bereich der Gesund-
heits- und Sozialbranche erbrachte, wegen un-
angemessen hoher Geschäftsführerbezüge die 
Gemeinnützigkeit für die Jahre 2005 - 2010 ver-
sagt. Das Finanzgericht hatte die dagegen erhobe-
ne Klage abgewiesen. Der Bundesfinanzhof bestä-
tigte diese Entscheidung im Wesentlichen. Ob im 
Einzelfall unverhältnismäßig hohe Vergütungen 
anzunehmen seien, sei durch einen sog. Fremd-
vergleich zu ermitteln. Als Ausgangspunkt hierfür 
könnten allgemeine Gehaltsstrukturuntersuchun-
gen für Wirtschaftsunternehmen herangezogen 
werden, ohne dass dabei ein "Abschlag" für Ge-
schäftsführer von gemeinnützigen Organisationen 
vorzunehmen sei. Da sich der Bereich des Ange-
messenen auf eine Bandbreite erstrecke, seien nur 
diejenigen Bezüge als unangemessen zu bewerten, 
die den oberen Rand dieser Bandbreite um mehr 
als 20 % übersteigen. Wenn ein unangemessen ho-
hes Geschäftsführergehalt vorliege, sei unter Be-
rücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsprinzips 
ein Entzug der Gemeinnützigkeit allerdings erst 
dann gerechtfertigt, wenn es sich nicht lediglich 
um einen geringfügigen Verstoß gegen das Mit-
telverwendungsgebot handele.

Unverhältnismäßig hohe Ge-
schäftsführervergütungen - 
Fehlende Gemeinnützigkeit

Kein Unfallversicherungs-
schutz bei Pflichtarbeitsstun-
den

Sieht die Satzung eines Vereins Pflichtarbeitsstun-
den vor, sind Mitglieder bei der Ableistung dieser 
Arbeitsstunden nicht als sog. „Wie-Beschäftigung 
versichert. Das stellt das Landessozialgericht 
(LSG) Niedersachsen-Bremen klar. Nach der 
Satzung des betroffenen Vereins musste jedes 
Mitglied im Rahmen seiner Beitragspflicht eine 
Anzahl von „Baustunden“ leisten. Ein Mitglied 
des Vereins verunglückte beim Fällen eines Bau-
mes auf dem Vereinsgelände. Die Berufsgenossen-
schaft lehnte die Feststellung eines Arbeitsunfalls 
ab, weil es sich bei den Baumfällarbeiten um eine 
mitgliedschaftliche Verpflichtung gehandelt habe. 
Der Verunglückte vertrat dagegen die Auffassung, 
dass er als sog. „Wie-Beschäftigter“ versichert sei, 
da die Arbeiten sehr gefährlich gewesen seien 
und eine besondere Fachkunde erfordert hätten.
Das LSG war wie die Berufsgenossenschaft die 
Auffassung, dass der Versicherungsschutz entfällt, 
wenn der Unfall bei einer Tätigkeit aufgrund von 
Mitgliedspflichten nach der Vereinssatzung ge-
schieht. Die Arbeiten seien nicht über die norma-
len Pflichten als Vereinsmitglied hinausgegangen. 
Denn nach der Vereinssatzung hätten die Mitglie-
der 60 Arbeitsstunden pro Jahr zu leisten, wozu 
ausdrücklich auch die Baumfällarbeiten gehörten.
Etwas anderes könnte sich nur ergeben, wenn 
Sonderaufgaben ausgeführt würden, die über die 
geregelten Arbeiten aus der Vereinssatzung hin-
ausgingen.

Hinweis: 					   
Tätigkeiten, die typischerweise Mitglieder im Ver-
ein ausüben, sind nicht gesetzlich unfallversichert. 
Wenn es sich dagegen um Tätigkeiten handelt, die 
regelmäßig im Rahmen von Arbeitsverhältnissen 
ausgeübt werden („Wie-Beschäftigung“), gilt ein 
beitragsfreier Versicherungsschutz in der Unfall-
versicherung der Berufsgenossenschaft.
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Ein Abzug von Sponsoringaufwendungen als Be-
triebsausgaben setzt voraus, dass der Sponsoring-
empfänger öffentlichkeitswirksam auf das Spon-
soring oder die Produkte bzw. Dienstleistungen 
des Sponsors hinweist und hierdurch für Außen-
stehende eine konkrete Verbindung zu dem Spon-
sor und seinen Leistungen erkennbar wird. Wenn 
das Sponsoring durch eine Freiberufler-Personen-
gesellschaft erfolgt, liegt der erforderliche hinrei-
chende Zusammenhang zum Sponsor auch dann 
vor, wenn auf die freiberufliche Tätigkeit und 
Qualifikation der einzelnen Berufsträger hinge-
wiesen wird. Streitig war hier, ob Aufwendungen 
der Klägerin für Sponsoring und in diesem Zu-
sammenhang stehende Darlehenszinsen als Be-
triebsausgaben bei den Einkünften aus selbständi-
ger Arbeit abzugsfähig sind. Der Bundesfinanzhof 
gab der Klägerin Recht. Zu den Betriebsausgaben 
gehören auch Sponsoringaufwendungen eines 
Freiberuflers zur Förderung von Personen oder 
Organisationen in sportlichen, kulturellen oder 
ähnlichen gesellschaftlichen Bereichen, wenn der 
Sponsor als Gegenleistung wirtschaftliche Vortei-
le, die insbesondere auch in der Sicherung oder 
Erhöhung des unternehmerischen Ansehens lie-
gen können, für sein Unternehmen erstrebt oder 
für Produkte bzw. Dienstleistungen seines Unter-
nehmens werben will.

Sponsoringaufwendungen eines 
Freiberuflers als Betriebsausga-
ben

Frohe Weihnachten und bleiben Sie Gesund!


